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B Leistungsbeschreibung

Die in der Leistungsbeschreibung genannten Anforderungen sind vom Bieter zu erfiillen. Zusatzliche An-
gaben oder Ausfiihrungen im Konzept sind hierzu nicht erforderlich.

B.1 Alilgemeine und produktbezogene Rahmenbedingungen

Die nachfolgend genannten Vordrucke werden im Internet unter https://www.arbeitsagentur.de/ueber-
uns/veroeffentlichungen/ausschreibungen/arbeitsmarktdienstleistungen/rez-nord-vordrucke-uebersicht
zur Verfugung gestellt. Diese Vordrucke sind bei Angebotsabgabe nicht mit vorzulegen.

Es erfolgt eine kontinuierliche Anpassung und Optimierung der Vordrucke. Der Auftragnehmer hat sich
daher Uber die Vordrucke zur Vertragsausfiihrung zu informieren und die aktuell veréffentlichten Vordrucke
zu nutzen.

Soweit der Auftraggeber nach Zuschlagserteilung eine andere gegebenenfalls elektronische Lésung ent-
wickelt und kostenlos zur Verfligung stellt, ist diese durch den Auftragnehmer auch anzuwenden. Mit der
Angebotsabgabe wird hierzu vorab und unwiderruflich die Zustimmung erteilt.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zu einem regelmafligen Austausch/Kontakt mit dem Bedarfstrager ab
Vertragsbeginn. Art und Umfang sind zwischen Auftragnehmer und Bedarfstrager festzulegen.

B.1.1 Beschreibung der MaBnahme (Zielsetzung und Einfiihrung)

Gegenstand der MalRnahme ist

e die Heranfihrung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie Feststellung, Verringerung oder
Beseitigung von Vermittlungshemmnissen (§ 45 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB Il bzw. § 16 Abs. 1 SGB Il i.
V. m. §45 Abs. 1S. 1 Nr. 1 SGB ),

e die Vermittlung in eine versicherungspflichtige Beschaftigung (§ 45 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB lll bzw. § 16
Abs. 1 SGB Il'i. V. m. § 45 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB lll) sowie

e die Stabilisierung einer Beschaftigungsaufnahme (§ 45 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 SGB Il bzw. § 16 Abs. 1 SGB
IIi. V. m.§45 Abs. 1S. 1 Nr. 5 SGB Ill).

Vorrangiges Ziel ist die Ausweitung bzw. Umwandlung bestehender (geringflgiger) Beschaftigungen in
versicherungspflichtige Beschaftigung, die langfristige und nachhaltige Integration sowie die Beendigung
bzw. Verringerung der Hilfebedurftigkeit.

Die Teilnehmenden sollen motiviert werden, die vorhandenen Beschaftigungsmodelle zu reflektieren, die
Arbeitszeiten ihrer aktuellen Beschaftigungsverhaltnisse zu erhéhen bzw. alternative Beschaftigungen auf-
zunehmen.

Die Leistungserbringung ist ausschlieRlich auf die einzelne teilnehmende Person auszurichten. Durchzu-
fuhren ist jeweils ein individuelles Einzelcoaching mit dem Ziel
e der Steigerung der Eigeninitiative sowie des Abbaus von Vermittlungshemmnissen
o ggf. noch bestehende Integrationshemmnisse sollen identifiziert und abgebaut werden
o die Bewerbungsaktivitaten und der Bewerbungsprozess sollen unterstitzt werden
o die Eingliederung in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt soll vorbereitet werden
e der Vermittlung in eine versicherungspflichtige Beschaftigung und
e die Stabilisierung der Beschaftigungsaufnahme

Dabei kdnnen auch sozialintegrative Ansatze zur individuellen Hemmnisbeseitigung zum Einsatz kommen.
Auf ggf. erforderliche erganzende Unterstiitzungsangebote regionaler Netzwerkpartner sollen die Teilneh-
menden hingewiesen werden.

Hinsichtlich der Ausgestaltung und Umsetzung seines Angebotes soll der Auftragnehmer ein besonderes
Augenmerk auf die Hilfe zur Selbsthilfe und damit die Starkung eigenverantwortlichen Handelns sowie die
Eigeninitiative der Teilnehmenden legen.

Eine enge Zusammenarbeit mit der fir die teiinehmende Person zustandigen Integrationsfachkraft wird
vorausgesetzt.

Die Gesamtkonzeption liegt unter Bericksichtigung der Vorgaben in Leistungsbeschreibung in der
Gestaltungsfreiheit des Bieters.

B.1.2 Teilnehmende

Teilnehmende sind erwerbsfahige Leistungsberechtigte die i. d. R. trotz Auslbung einer Beschaftigung
oder einer selbstandigen Tatigkeit ihren Bedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts nicht decken kdnnen
und sich dadurch im Leistungsbezug und in der Betreuung des Bedarfstragers befinden.

Stand: 05.02.2026 201-26-45ind-60085 Seite 1 von 24


https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/veroeffentlichungen/ausschreibungen/arbeitsmarktdienstleistungen/rez-nord-vordrucke-uebersicht
https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/veroeffentlichungen/ausschreibungen/arbeitsmarktdienstleistungen/rez-nord-vordrucke-uebersicht

Individuelle MaRnahmekombination ,Nebenverdienst*-§ 16 | SGB I1i. V. m. § 451 S.1 SGB llI

Mit der Teilnahme an der Maflinahme soll der zeitliche Umfang der bestehenden Beschaftigung ausgebaut
bzw. ein Wechsel in eine Beschaftigung mit einem héheren Entgelt/einer hoheren Arbeitszeit erfolgen.

Die Zielgruppe der Malinahme setzt sich aus den nachfolgenden vier Personengruppen zusammen:

Personengruppe |

e Teilnehmende, die eine kurzzeitige Beschaftigung - unter 15 Stunden wéchentlich - ausiben (i. S. von
§ 138 Abs. 3 SGB Ill) — insbesondere geringfligige Beschaftigungen (Minijobs) bzw. Einkommen aus
Erwerbstatigkeit erzielen.

Personengruppe |

e Teilnehmende, mit einer Teilzeitbeschaftigung von mindestens 15 Stunden wdchentlich, die aber
grundsatzlich auch in der Lage waren, eine Beschaftigung mit héherer Wochenarbeitszeit auszuliben
(Ein wichtiger personlicher Grund zur Einschrankung der Arbeitszeit liegt nicht vor).

Personengruppe |l

o Erwerbsfahige Leistungsberechtigte, die derzeit keine Beschéftigung austiben, bei denen aber die Aus-
Ubung einer nichtangezeigten Beschaftigung/Erwerbstatigkeit vermutet wird bzw. die Teilnahme an der
MaRnahme zu einer Verbesserung der Eingliederungsaussichten fihrt.

Personengruppe 1V

e Teilnehmende, die einer selbstandigen Tatigkeit nachgehen, welche eine dauerhafte Beendigung der
Hilfebedurftigkeit nicht erwarten lasst und bei denen insofern eine Zumutbarkeit zur Aufnahme einer
abhangigen versicherungspflichtigen Beschaftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt vorliegt.

B.1.3 Zeitlicher Umfang

Die MaBnahmedauer (Vertragsbeginn und —ende) ergibt sich aus dem Leistungsverzeichnis/Losblatt.

Die individuelle Teilnahmedauer wird vom Bedarfstrager festgelegt. Sie betragt bis zu vier Monate.

Mit der Teilnahme ist fur jede teilnehmende Person ein persénliches Zeitbudget verbunden, welches der
Bedarfstrager bei Unterbreitung des MalRnahmeangebotes individuell festlegt und mindestens 10 und
maximal 40 Betreuungsstunden (Coaching) betragt. (Eine Betreuungsstunde entspricht 60 Minuten.)

Das Coaching erfolgt im Rahmen von einzelfallbezogenen Kontaktgesprachen und umfasst die unter B.2
genannten Inhalte. Fahrtzeiten des Jobcoaches sowie die Vor- und Nachbereitung einzelfallbezogener
Kontaktgesprache sind nicht Gegenstand des Coachings.

Der Auftragnehmer hat innerhalb der Teilnahmedauer entsprechend des individuellen Handlungsbedarfes
und der festgelegten Eingliederungsstrategie mit der teiinehmenden Person zu arbeiten. Dabei ist jedoch
sicherzustellen, dass die teilnehmende Person an mindestens zwei Tagen pro Woche in der Malnahme
personlich anwesend ist. Als Anwesenheit gilt jede direkte persénliche Beratung und Betreuung je
teilnehmender Person und ist an keinen Ort gebunden.

Termine zur Vorstellung bei einem Arbeitgeber sind grundsatzlich nicht Bestandteil des persénlichen Zeit-
budgets. Im Rahmen einer intensiven Unterstitzung im Vermittlungsprozess kann jedoch eine personliche
Begleitung eines Jobcoaches zur Vorstellung bei einem Arbeitgeber sinnvoll und zielfihrend sein. Insbe-
sondere unter Beriicksichtigung der Zielgruppe kann eine direkte und ggf. personliche Kontaktaufnahme
mit dem Arbeitgeber sowie eine Begleitung der teiinehmenden Person zweckmafig sein, um die Fahigkei-
ten und Fertigkeiten sowie die personlichen Starken der teiinehmenden Person zu vermitteln. Termine zur
Vorstellung bei einem Arbeitgeber in Begleitung eines Jobcoaches sind Bestandteil des personli-
chen Zeitbudgets. Hierbei ist grundsatzlich nicht von einer gemeinsamen Anreise, sondern von einem
Treffpunkt beim oder in der Nahe des Arbeitsgebers auszugehen.

MaRnahmeteile bei einem Arbeitgeber sind nicht Bestandteil des persdnlichen Zeitbudgets. Diese kénnen
ergadnzend durchgefuhrt werden. Sofern MaRnahmeteile bei einem Arbeitgeber in die Mallnahme integriert
werden, gelten grundsatzlich die tarifichen bzw. betriebstblichen Arbeitszeiten des Betriebes. Bei
Vorliegen entsprechender Einschrankungen kénnen diese aber auch in Teilzeit durchgefiihrt werden.
Wahrend einer betrieblichen Erprobung ist das Coaching, angepasst auf die betrieblichen Gegebenheiten,
weiterzufihren. Das Einzelcoaching soll im Rahmen personlicher Kontakte des Auftragnehmers zu den
Teilnehmenden und/oder Arbeitgebern moglichst in aufsuchender Form im Betrieb stattfinden. Hierzu ist
eine Abstimmung mit dem Arbeitgeber zur zeitlichen Koordinierung vorzunehmen.

Diese Coachingzeiten werden auf das personliche Zeitbudget angerechnet.

Feiertage sowie der 24. und 31. Dezember eines Jahres sind generell mallnahmefreie Tage.

Die Teilnahmedauer endet jeweils auch
e mit der Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschéaftigung bzw. Ausbildung,
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e beieiner langer andauernden Arbeitsunfahigkeit in Abstimmung mit dem Bedarfstrager, jedoch spates-
tens nach sechs Wochen,
e mit dem Abbruch der MaRnahme durch die teilnehmende Person oder den Bedarfstrager.

Dieser Zeitpunkt ist auch maf3geblich fur die Fristen zur Beantragung der Vermittlungsvergttung geman
den Vertragsbedingungen.

Die individuelle Teilnahmedauer darf nicht Giber das Ende der Malihahme hinausgehen.

B.1.4 Personal
B.1.4.1 Allgemeine Regelungen

Eine wesentliche Voraussetzung fir den Erfolg dieser MaRnahme ist fachlich qualifiziertes und erfahrenes
Personal. Der Personaleinsatz muss quantitativ. und qualitativ. den Anforderungen der
Leistungsbeschreibung entsprechen. Die Arbeitsbedingungen des Personals unterliegen den
arbeitsrechtlichen Anforderungen. Der Auftraggeber behalt sich vor, wahrend der Vertragslaufzeit zu den
Ublichen Geschaftszeiten (vgl. B.1.6 Erreichbarkeit) die Einhaltung der Anforderungen zu Uberprifen und
die Einsicht in Arbeitsvertrage, Qualifikationsnachweise und Zeugnisse vorzunehmen.

Bei der Auswahl des Personals sollte insbesondere auf personelle und soziale Kompetenzen (z. B. Kom-
munikationsfahigkeit auf Augenhoéhe, Toleranz, Konfliktfahigkeit, Motivationsfahigkeit, Kontaktfreude und
Kreativitat) geachtet werden. Das eingesetzte Personal muss iber Empathie gegeniber der Zielgruppe
und einen Bezug zu deren Lebenswelt sowie Gber Kenntnisse der Gepflogenheiten in unterschiedlichen
Kulturkreisen verfligen. Ein empathisches Verhalten gegenliber der ggf. besonderen Situation von Men-
schen mit Behinderungen sowie ein Verstandnis von Behinderung als Wechselspiel zwischen Individuum
und Umwelt und nicht als medizinisches Defizit wird erwartet.

In der MalRnahme dirfen nur solche Personen zum Einsatz kommen, die nicht rechtskraftig wegen einer
Straftat nach den §§ 174 bis 180 oder 182 Strafgesetzbuch verurteilt worden sind. Zu diesem Zweck hat
der Auftragnehmer sich vor Einsatz in der Malinahme von allen in der Maflnahme eingesetzten Mitarbei-
terinnen/ Mitarbeitern ein Fihrungszeugnis nach § 30 Absatz 1 Bundeszentralregistergesetz vorlegen zu
lassen. Dieses darf zum Zeitpunkt der Tatigkeitsaufnahme fir den Auftraggeber nicht alter sein als drei
Monate. Wahrend der Tatigkeit der Mitarbeiterin/ des Mitarbeiters fir den Auftraggeber hat der Auftragneh-
mer sich alle drei Jahre ein aktuelles Fuhrungszeugnis vorlegen zu lassen. Die Einsichtnahme ist - mit
Einwilligung der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters nach Art. 6 und 7 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
- vom Auftragnehmer mit den Angaben zur Person der Mitarbeiterin/ des Mitarbeiters (Name, Vorname,
Geburtsdatum, Geburtsort und Meldeadresse), dem Datum der Einsichtnahme, dem Ausstellungszeitpunkt
des Fuhrungszeugnisses und der Feststellung zum Nichtvorliegen der o. g. Straftaten zu dokumentieren
und auf Verlangen dem Auftraggeber, dem REZ sowie dem Prifdienst flr Arbeitsmarktdienstleistungen
vorzulegen. Fur die Einholung der Einwilligung der Mitarbeiterin/ des Mitarbeiters hat der Auftragnehmer
Zu sorgen.

Nachweis des Personals

Der Nachweis des Personals hat mit dem Vordruck F.1 (Gesamtibersicht) nach Zuschlagserteilung, spa-
testens vier Wochen vor MalRhahmebeginn, gegenliber dem Regionalen Einkaufszentrum zu erfolgen. Bei
kurzfristigerem Beginntermin ist die Vorlage unmittelbar nach Zuschlagserteilung erforderlich.

Bei Personalanderungen wahrend der Vertragslaufzeit hat der Nachweis des Personals durch den Auftrag-
nehmer unverziglich und vor Einsatz des Personals in der MaBnahme mit der Gesamtiibersicht Vordruck
F.1 zu erfolgen.

Der Auftragnehmer versichert mit der Abgabe des Vordrucks F.1, dass das gemeldete Personal quantitativ
und qualitativ den Anforderungen der Leistungsbeschreibung entspricht.

Das Regionale Einkaufszentrum behalt sich vor, den Einsatz des Personals abzulehnen, sofern hinsichtlich
der Eignung Bedenken bestehen. Gleiches gilt fiir einen Personalwechsel wahrend der Vertragslaufzeit.
Eine Vertretungsregelung ist u. a. im Urlaubs- oder Krankheitsfall vom Auftragnehmer durchgéngig sicher-
zustellen, so dass der geforderte Personalumfang gem. B.1.4.2i. V. m. dem Leistungsverzeichnis/ Losblatt
eingehalten wird.

Bei unvorhersehbaren Krankheitsausfallen ist es ausreichend, wenn dies spatestens am zweiten Krank-
heitstag gewahrleistet ist. Durch organisatorische Vorkehrungen ist auch am ersten Tag eines Krankheits-
falls eine sinnvolle MaRnahmedurchfiihrung sicherzustellen.

Bei einem ungeplanten Personalausfall (z. B. Krankheit) von langer als einer Woche und im Urlaubsfall ist
eine professionsgerechte Vertretung zu gewahrleisten. Ausnahmegenehmigungen sind mit dem zustandi-
gen Regionalen Einkaufszentrum abzustimmen.
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Personaleinsatz

Das fir die Durchfiihrung der MaRnahme erforderliche Personal (vgl. B.1.4.2, B.1.6 und B.1.7) ist im ent-
sprechenden Umfang ab Malinahmebeginn vorzuhalten. Dem Auftragnehmer wird die Moglichkeit einge-
raumt, aulRerhalb der MaRnahme auch fiir andere als die sich in der Malinahme befindenden Teilnehmen-
den des Bedarfstragers tatig zu sein.

Die fur diese Teilnehmende entstehenden Kosten werden nicht erstattet. Der Auftragnehmer verpflichtet
sich jedoch, die von ihm zur Durchfiihrung der MaBnahme angegebene Personalkapazitat gemal seinem
Angebot ausschlieBlich fur die Leistungserbringung einzusetzen. Das tatsachlich in der Ma3nahme einge-
setzte Personal ist taglich namentlich in Listenform zu erfassen. Dabei ist der zeitliche Umfang zu doku-
mentieren. Fir die rechtliche Zulassigkeit (ggf. durch Einholen einer Einwilligung des eingesetzten Perso-
nals und/oder der Beteiligung der Personalvertretung) hat der Auftragnehmer zu sorgen. Diese Erfassungs-
listen sind auf Verlangen vorzulegen. Die angebotenen Personalkapazitaten diirfen durch andere Tatigkei-
ten des Auftragnehmers nicht eingeschrankt werden.

B.1.4.2 Besondere Regelungen

In der MaRnahme kommen Jobcoaches zum Einsatz.
Daruber hinaus ist Personalkapazitat fir administrative Aufgaben (z. B. Verwaltung der Teilnehmenden,
Fahrkostenerstattung, telefonische Erreichbarkeit, technischer Support) vorzuhalten.

Ein Jobcoach soll dabei nicht mehr als 13 Teilnehmende betreuen.

Der vorgesehene Personaleinsatz ist vom Auftragnehmer im Konzept darzustellen und zuséatzlich analog
dem am Ende des Teils B.1 als Anlage zu B.1.4 bezeichnetem Muster in einer Gesamtubersicht ,Perso-
naleinsatz/Zeitbudget* darzustellen und dem Konzept beizufiigen.

Wahrend der gesamten Vertragslaufzeit ist iberwiegend fest angestelltes Personal einzusetzen und dies
gegeniber dem Regionalen Einkaufszentrum nachzuweisen. Fest angestellt bedeutet, dass die zwischen
dem Auftragnehmer und seinen Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern geschlossenen Arbeitsvertrage nicht einen
geringeren Zeitraum als die vorgesehene Vertragslaufzeit umfassen dirfen. Geringfligig Beschaftigte im
Sinne § 8 des Sozialgesetzbuchs Viertes Buch (SGB 1V) gehdren nicht zum festangestellten Personal.

Zur Stabilisierung des Vertrauensverhaltnisses ist eine personelle Kontinuitat zwischen der teilnehmenden
Person und dem Jobcoach von besonderer Bedeutung.

Sofern mehrere Fachkrafte zum Einsatz kommen, sollen diese mdglichst unterschiedliche Geschlechtsi-
dentitadten aufweisen.

Die Jobcoaches miissen fachlich geeignet sein. Fachlich geeignet ist, wer Uber einen Berufs- oder Studi-
enabschluss und eine mindestens einjahrige Berufserfahrung sowie Kenntnisse und Erfahrungen in den
Personalauswahlsystemen/-kriterien der Unternehmen und im Personalwesen verfligt. Kenntnisse der An-
forderungen in den Berufen und am regionalen und Uberregionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie
entsprechende Betriebskontakte sind unabdingbar.

Umfassende Kenntnisse in marktlblicher Office- und Anwendersoftware werden vorausgesetzt. Darlber
hinaus mussen Internetkenntnisse und Kenntnisse im Umgang mit dem Portal der BA (www.arbeitsagen-
tur.de), den dort zur Verfugung gestellten Online-Angeboten sowie einschlagige Erfahrungen im Bewer-
bungscoaching und dem Erstellen von Bewerbungsunterlagen vorhanden sein. Das Personal muss die
Fahigkeit besitzen, die teiinehmende Person bei der Anwendung der verschiedenen Suchwege und im
Umgang mit dem Portal der BA (www.arbeitsagentur.de) zu unterstitzen.

Die eingesetzten Jobcoaches verfugen Uber Zusatzqualifikationen im Bereich Gesprachsfihrung im Um-
fang von insgesamt mindestens 100 Zeitstunden oder einen Berufs- bzw. Studienabschluss wie z. B. der
Sozialpadagogik/-arbeit bzw. Soziale Arbeit, Heilpadagogik oder Rehabilitations-, Sonderpadagogik (Dip-
lom, Bachelor oder Master), der diese Qualifikation bereits beinhaltet.

Zeiten wahrend einer Berufsausbildung und eines Studiums gelten nicht als Berufserfahrung.

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass das eingesetzte Personal iber den fiir die Durchfiihrung der
MaRnahme erforderlichen aktuellen fachlichen und padagogischen Wissensstand verfligt.

Der Auftragnehmer stellt zudem sicher, dass Personalkapazitaten fir einen regelmafigen Erfahrungsaus-
tausch zwischen Auftragnehmer und Bedarfstrager sowie zur Durchflihrung von Fallbesprechungen unter
Berlcksichtigung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zur Verfigung stehen.

Den Teilnehmenden soll die Eigenrecherche bzw. Eigenerarbeitung z. B. von Bewerbungsunterlagen in
den Raumlichkeiten des Auftragnehmers maoglich sein. Falls sich hierbei im Einzelfall Unterstiitzungsbedarf
ergibt, steht eine Ansprechperson des Auftragnehmers personlich zur Verfliigung. Zum konkreten Zeitrah-
men stimmt sich der Auftragnehmer mit den Teilnehmenden ab.

Die MaRBnahmedurchfiihrung soll auch mithilfe digitaler Medien erfolgen. Das Personal muss daher
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e die notwendige Medienausstattung (Hardware) sowie
e die notwendigen Werkzeuge und deren Funktionsumfang
kennen und anwenden kdénnen.

Dariiber hinaus muss das Personal in der Lage sein, Informationen aus digitalen Medien zielgerichtet aus-
zuwahlen, mithilfe digitaler Medien aufzubereiten sowie bedarfsgerecht zu vermitteln. Bei ortsunabhangiger
digitaler MalRnahmedurchflihrung gilt dies insbesondere fiir die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen
im Umgang mit Online-Medien und digitaler Kommunikation (insbesondere Videotelefonie) und die Kom-
petenzen im Hinblick auf den Support von Teilnehmenden in deren hauslicher Umgebung (Sicherstellung
der technischen Funktionalitadten bei den Teilnehmenden, Aufrechterhaltung der erforderlichen Motivation)
sowie dem Umgang mit dem Datenschutz bei Nutzung digitaler Medien.

Der o.g. Support ggi. den Teilnehmenden ist wahrend der Ublichen Geschaftszeiten zu erbringen (vgl.
B.1.6 Erreichbarkeit).

Der Support erstreckt sich dabei auf eingehende Anfragen in Bezug auf die Nutzung der vom Auftragneh-
mer eingesetzten digitalen Medien im MalRnahmekontext. Bei einfachen Stérungen oder Anwenderfragen
unterstutzt der Auftragnehmer die Teilnehmenden direkt bei deren Behebung. Dabei kann ggf. auch ein
Fernzugriff genutzt werden. Fir komplexere Félle werden Lésungsmdglichkeiten aufgezeigt (das kann
bspw. auch ein Verweis auf den Telekommunikationsanbieter sein).

Kommunikationstechnische Aktivitdten o. a. durch den Auftragnehmer fir die Teilnehmenden in deren
hauslichem Umfeld sind nicht vorgesehen. Hierfir ist die teilnehmende Person selbst verantwortlich.

B.1.5 Rdumlichkeiten und Ausstattung

B.1.5.1 Allgemeine Regelungen

MaRnahmeort

Der konkrete Ma3nahmeort fiir die Durchfiihrung ergibt sich aus dem Leistungsverzeichnis/Losblatt, dieser

ist zwingend einzuhalten.

Im Leistungsverzeichnis/Losblatt ist der MaRnahmeort jeweils beschrieben.

e Eine Stadt, ein Ort ohne zusatzliche Bezeichnung bedeutet, dass nur diese Stadt/dieser Ort Mal3nah-
meort ist.

e Der Zusatz "Stadtteil" oder "Ortsteil" bedeutet, dass als MaRnahmeort nur dieser Stadtteil/Ortsteil in
Frage kommt (Beispiel: Stadtteil Stuttgart-Vaihingen).

e Der vorangestellte Zusatz einer (Beispiel: 23552 Libeck) oder mehrerer Postleitzahlen (Beispiel:
23552, 23554 Libeck) grenzt den Mallnahmeort auf dieses Gebiet der Stadt/des Ortes ein.

e Der Hinweis "AA" vor der Ortsbezeichnung bedeutet, dass als MaRnahmeort jeder Ort innerhalb des
gesamten Agenturbezirks in Frage kommt.

e Der Hinweis "DSt." vor der Ortsbezeichnung bedeutet, dass als MaRnahmeort jeder Ort innerhalb des
Dienststellenbezirks (Zustandigkeitsbereich der Hauptagentur oder einer Geschéftsstelle innerhalb des
Agenturbezirkes) in Frage kommt.

e Der Hinweis ,Jobcenter® vor der Ortsbezeichnung bedeutet, dass als Malnahmeort jeder Ort innerhalb
des gesamten Zustandigkeitsbereichs des Jobcenters in Frage kommt.

e Der Hinweis "Lkr." vor der Ortsbezeichnung bedeutet, dass als MaRnahmeort jeder Ort innerhalb die-
ses Landkreises in Frage kommt.

Sind mehrere MaRnahmeorte angegeben, muss der Auftragnehmer einen oder mehrere als Mallnahmeort

auswahlen.

Sind mehrere MaRnahmeorte mit einem ,oder* verbunden, muss der Auftragnehmer einen Ma3nahmeort

auswahlen.

Lage und Zugang

Die Raumlichkeiten des Auftragnehmers zur Durchfiihrung der Malinahme miissen fiir die Teilnehmenden
ausgehend von einem Verkehrsknotenpunkt (wie z. B. Hauptbahnhof, Busbahnhof), in angemessener Zeit
mit offentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein. Die Ausschilderung am Gebaude muss so angebracht
sein, dass die Raumlichkeiten, in denen die Malinahme durchgeflhrt wird, fir die Teilnehmenden gut zu
finden sind.

Nachweis der Raumlichkeiten/AuRengelénde

Betragt die Frist zwischen Zuschlag und Maflinahmebeginn mehr als vier Wochen, ist der Vordruck Raum-
lichkeiten R.1 spatestens vier Wochen vor Mallnahmebeginn beim zustandigen Regionalen Einkaufszent-
rum und dem koordinierenden Bedarfstrager gem. Leistungsverzeichnis/Losblatt einzureichen.

Betragt die Frist zwischen Zuschlag und Mallhahmebeginn weniger als vier Wochen ist spatestens funf
Arbeitstage nach Zuschlagserteilung der Vordruck Raumlichkeit R.1 beim zustandigen Regionalen Ein-
kaufszentrum und dem koordinierenden Bedarfstrager gem. Leistungsverzeichnis/Losblatt einzureichen.
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Bei Uberschreiten der 5-Tages-Frist finden die §§ 9 und 10 der Vertragsbedingungen Anwendung.

Anderungen der Raumlichkeiten wahrend der Vertragslaufzeit sind dem zustandigen Regionalen Einkaufs-
zentrum und dem koordinierenden Bedarfstrager gem. Leistungsverzeichnis/Losblatt unverziglich und vor
Durchfiihrung der Malinahme in den neuen Raumlichkeiten mit dem Vordruck R.1 anzuzeigen.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Rdumlichkeiten zwei Wochen vor Maflnahmebeginn zu besichtigen.

Sachliche, technische und rdumliche Ausstattung

Die Rdumlichkeiten und deren Ausstattung haben ab MalRnahmebeginn dem Stand der Technik sowie den
einschlagigen gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Der bauliche Zustand, die Sauberkeit und Hygiene
der Raumlichkeiten einschlie3lich der sanitaren Einrichtungen missen eine ordnungsgemalfe Durchfiih-
rung gewahrleisten. Der Auftraggeber behalt sich vor, nach Ablauf einer von ihm zur Abhilfe gesetzten
angemessenen Frist die Raumlichkeiten abzulehnen, sofern hinsichtlich der Eignung Bedenken bestehen.
Gleiches gilt fir einen Wechsel der Raumlichkeiten wahrend der Vertragslaufzeit. Der MalRnahmebeginn-
termin bleibt fir den Auftragnehmer in jedem Fall verbindlich.

Fir alle nachfolgenden raumlichen und ausstattungstechnischen Vorgaben gelten insbesondere folgende
jeweils aktuelle Vorschriften/Empfehlungen:

Arbeitsstattenverordnung in Verbindung mit den Technischen Regeln fur Arbeitsstatten (ASR)
Vorschriften der zustandigen gesetzlichen Unfallversicherungen (Berufsgenossenschaften)
Brandschutzbestimmungen

jeweilige Landesbauordnung

Technische Ausstattung fiir die Durchfiihrung der MalRnahme

Fir die Teilnehmenden sind vernetzte PC-Arbeitsplatze mit Internetanschluss in ausreichender Anzahl zur
Verfugung zu stellen. Die gleichzeitige Nutzung eines PC-Arbeitsplatzes durch mehrere Teilnehmende ist
ausgeschlossen.

PC-Arbeitsplatze (PC, Bildschirm, Software und Drucker) miissen dem aktuellen Stand der Technik ent-

sprechen. Daflir missen folgende Mindestanforderungen erfiillt sein:

e Ausstattung mit einer marktiblichen Office- und Anwendersoftware (z. B. MS-Office, OpenOffice.org)
in Verbindung mit einem vom herstellenden Unternehmen empfohlenen Betriebssystem

e Die fur das Betriebssystem und die eingesetzte Office- und Anwendersoftware verwendete Hardware
muss einen performanten und unterbrechungsfreien Betrieb gewahrleisten.

e ausreichend Internetanbindung mit aktuellster Browserversion (HTMLS5-fahig; z. B. Microsoft Edge oder
Mozilla Firefox)

e externer Bildschirm mindestens 24 Zoll in den Raumlichkeiten des Auftragnehmers

e Einhaltung elementarer Grundregeln beziglich der IT-Sicherheit (z. B. Verwendung von Firewalls, Ein-
satz von Virenscannern, regelmafige Softwareupdates, Sensibilisierung der Mitarbeitenden zu The-
men der Informationssicherheit, Einsatz von Hard- und Software auf dem aktuellen Stand der Technik).
Im Rahmen der Informationssicherheit muss der Auftragnehmer dafiir Sorge tragen, dass geeignete
MaRnahmen und Vorkehrungen getroffen werden, um unerlaubte Systemzugriffe von aufenstehenden
Dritten zu unterbinden.

Die u. a. Ausstattung ist vorzuhalten, sofern fiir die Malihahmedurchfiihrung erforderlich:

e integrierte oder externe Kamera

je Unterrichts-/Gruppenraum ein Farbdrucker

je Standort ein Foto-Scanner

Moglichkeiten zum Einlesen von mitgebrachten Speichermedien (z. B. USB-Stick)

Software zum Erstellen und Lesen von Dokumenten im aktuellen Microsoft-Office-Format (z. B. docx,
txt, xIsx, pptx)

o PDF-Generator, PDF-Reader

e Ausstattung mit einer Software fir Videotelefonie

Der Auftragnehmer muss durch technische und organisatorische IT-Sicherheitsmallnahmen dafiir sorgen,
dass unbefugte Dritte weder Kenntnis noch Zugriff auf schiitzenswerte Daten und Informationen erhalten.
Ferner ist bei der Kommunikation mit schiitzenswerten Geschéftsinformationen ein sicherer Ubertragungs-
weg zu nutzen.

Unter Einhaltung dieser technischen Standards ist auch der Einsatz von Laptops mit einer MindestgréRRe
des Bildschirms von 15,4 Zoll zuldssig, sofern ein Diebstahlschutz und eine Verschlisselung gewahrleistet
sind.

Es ist sicher zu stellen, dass die Teilnehmenden die erarbeiteten Aufgaben, Texte, Bewerbungsunterlagen
u. 8. erforderlichenfalls in Farbe ausdrucken kénnen.
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Der Auftragnehmer stellt den Teilnehmenden zur Speicherung dieser erarbeiteten Dokumente jeweils ei-
nen USB-Stick zur Verfiigung. Dieser verbleibt bei der teilnehmenden Person zur weiteren Verwendung
und geht in ihr Eigentum Uber.

Die parallele Nutzbarkeit der Internetverbindung durch alle MaRnahmeteilnehmenden ist auch fir datentraf-
ficintensive Anwendungen sicherzustellen.

Vorhalten der Rdumlichkeiten

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die von ihm angebotenen Rdumlichkeiten inklusive Ausstattung wah-
rend der gesamten Dauer der Maflnahmen vorzuhalten. Dem Auftragnehmer wird die Mdglichkeit einge-
raumt, die Raumlichkeiten auerhalb der MaRnahme fir andere Zwecke zu nutzen. Eine anderweitige Nut-
zung darf keine Auswirkung auf die Vertragserfillung haben.

Gemeinsame Nutzung von Raumlichkeiten

Die fachpraktische und theoretische Qualifizierung — sofern Bestandteil der MaRnahme — kann auch ge-
meinsam mit nicht von der BA gefoérderten Teilnehmenden erfolgen, wenn fiir die durch die BA geférderten
Teilnehmenden insgesamt weiterhin die individuellen Forderbedarfe durch Unterweisung gewahrleistet
werden kénnen. Der Personalschlissel der jeweiligen MaRnahme — sofern vorgegeben — ist zwingend ein-
zuhalten.

Barrierefreiheit

Sofern im Leistungsverzeichnis/Losblatt Barrierefreiheit gefordert ist, ist diese unter Berlcksichtigung vor-
handener Behinderungen der Teilnehmenden zu gewahrleisten. Rechtzeitig zum MaRnahmenbeginn ge-
wahrleistet der Auftragnehmer die ggf. erforderliche Anpassung der Ausstattung der Bildungseinrichtung
an die Bediirfnisse der Teilnehmenden mit Behinderung entsprechend den einschlagigen Vorschriften.

In diesem Fall hat der Auftragnehmer sicherzustellen, dass auch Teilnehmenden, die z. B. im Rollstuhl
fahren oder eine auRergewohnliche Gehbehinderung haben, gemaR den geltenden Vorschriften, der Zu-
gang zur Bildungsstatte sowie zu den Unterrichts- und Sozialrdumen selbstandig maoglich ist. Entspre-
chende Parkmaoglichkeiten in unmittelbarer Nahe zum behinderungsgerechten Zugang sind vorzuhalten.
Es ist weiterhin sicherzustellen, dass behinderungsgerechte Toiletten gemal der einschlagigen DIN im
erforderlichen Umfang zur Verfiigung stehen.

Sofern besondere Hilfen notwendig sind, sind diese Leistungen individuell durch den Bedarfstrager zu pri-
fen.

B.1.5.2 Besondere Regelungen

Besondere Regelungen zur sachlichen, technischen und rdumlichen Ausstattung

Fir die Durchfiihrung der MalBnahme sind die erforderlichen Raumlichkeiten in ausreichender Zahl, GréRRe
und Ausstattung durch den Auftragnehmer bereit zu stellen. Hierzu gehéren Besprechungsraume und So-
zialraume sowie ggf. Unterrichtsraume.

Unterrichtsraume sind (Gruppen-)Raume, in denen theoretische Lerninhalte vermittelt werden.
Die Nutzungsmdglichkeiten der PC-Arbeitsplatze missen auch aul3erhalb der IT-Unterweisungen zum Er-
stellen von individuellen Bewerbungsunterlagen bzw. zur Eigenrecherche zur Verfigung stehen.

Besprechungsraume sind Raume fir Einzelberatungen und Kleingruppengesprache. Dabei muss der
Schutz der persénlichen Daten gewahrleistet sein. Die GroRe des Raumes ist so zu bemessen, dass min-
destens vier Personen ausreichend Platz haben.

Dariiber hinaus sind Sozialraume in ausreichender Zahl und Gré3e im Rahmen der geltenden Vorschriften
bereit zu stellen.

B.1.5.3 Datenschutzrechtliche Regelungen
Der Auftragnehmer hat die Bestimmungen der DSGVO zu beachten und in der MaRnahme umzusetzen.

Die Nutzung von Clouds ist nur unter folgenden Voraussetzungen zulassig:

e Es ist technisch und/oder organisatorisch sichergestellt, dass keine personenbezogenen Daten in
Clouds abgespeichert werden. Dies betrifft insbesondere Namen, Geburts- und Adressdaten. Dies
kann auch durch eine Anonymisierung der Daten beispielsweise durch eine nichtzuordenbare Verwen-
dung von Teilnehmendennummern erfolgen.

e Wenn personenbezogene Daten in Clouds gespeichert werden bzw. bei Nutzung von Online-Kommu-
nikationstools ist sicherzustellen, dass die Daten der Teilnehmenden nur auf eigenen Plattformen des
Auftragnehmers gespeichert werden und nicht auf Plattformen Dritter (on-premise-Lésungen als Son-
derform der Private Cloud). Eingesetzte Server miissen sich in der Bundesrepublik Deutschland, einem
Mitgliedstaat der Europaischen Union (EU), zumindest aber im Europaischen Wirtschaftsraum (EWR)
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befinden. Ist im Ausnahmefall eine Nutzung von Dritten als Dienstleister erforderlich, so sind die Teil-
nehmenden hieriiber gesondert zu informieren.

e Der Einsatz von Clouds europaischer Anbieter ist zuldssig, wenn sichergestellt ist, dass der Auftrag-
nehmer die Herrschaft Gber die Daten und die Kommunikationswege behalt.

Der Auftragnehmer ist dafiir verantwortlich den Nachweis zu erbringen, ob eine bestimmte Anwendung die
datenschutzrechtlichen Anforderungen entsprechend der Orientierungshilfe des BfDI erfillt. Dieses konnte
z. B. durch eine vorzuhaltende Eigenerklarung (Datenschutz-Folgenabschatzung) durch den Datenschutz-
beauftragten des Auftragnehmers erfolgen, welche sich inhaltlich an der ISO 29134 orientiert und aktuelle
Bewertungen der Datenschutzaufsichtsbehdrden aufgreift. Des Weiteren kdnnte dieses auch durch Stel-
lungnahmen der Aufsichtsbehérden (auf Bundesebene = BfDI, auf Landesebene = LfDI) oder zertifizierte
Prifeinrichtungen erfolgen.

Es wird in diesem Zusammenhang auf die Verpflichtung des Auftragnehmers zur Meldung von Verletzun-
gen des Schutzes personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehdrde gem. Art. 33 DSGVO hingewiesen.
Es wird ebenfalls auf die Verpflichtung des Auftragnehmers zur Benachrichtigung der von einer Verletzung
des Schutzes personenbezogener Daten betroffenen Person gem. Art. 34 DSGVO hingewiesen.

Die Nutzung von sog. Messenger-Diensten muss der DSGVO entsprechen.

Bei der Nutzung von Kommunikationstools sind durch den Auftragnehmer folgende Anforderungen umzu-

setzen:

e Daten sind zu I6schen, wenn sie fir die Aufgabenerledigung nicht oder nicht langer erforderlich sind.
Dies bedeutet fur die Speicherung von Lernverldufen und/oder Videoaufnahmen, dass sie unmittelbar
nach Beendigung der Kommunikation zu 16schen sind. Im Ubrigen diirfen alle weiteren verarbeiteten
Daten grundsatzlich nur solange gespeichert werden, wie sie fiir ordnungsgemafle Rechnungslegun-
gen gegenuber dem Auftraggeber erforderlich sind (z. B. Teilnahmenachweis). Abschliel3end bleiben
die gegebenenfalls vertraglich vereinbarten Léschfristen erhalten.

e Eine Nutzung von Online-Kommunikationstools soll grundsétzlich im Sinne von ,,on-premise-Lésungen”
erfolgen. Das bedeutet, dass der Auftragnehmer die Software in eigener Verantwortung auf eigener
Hardware, regelmafig durch die Nutzung eines eigenen oder angemieteten allein ihm zuganglichen
Servers, verwendet. Der Ort der Verarbeitung von Daten — und damit der Standort der Hardware —
muss dabei in der Bundesrepublik Deutschland, in einem Mitgliedstaat der EU, zumindest aber im EWR
liegen.

Ist im Ausnahmefall eine Nutzung von Dritten als Dienstleister erforderlich, so sind die Teilnehmenden
hierliber gesondert zu informieren und die notwendigen Einwilligungserklarungen zu konkretisieren.

¢ Video- und Tonaufnahmen sowie die Bearbeitung personenbezogener bzw. -beziehbarer Themen auf
digitalem Wege sind nur mit vorheriger Einwilligung der teilnehmenden Person erlaubt.

Die Teilnehmenden sind uber ihre Rechte aus den Art. 13 bis 21 DSGVO zu informieren. Fur die Aus-
kunftserteilung, die sich auf die Umsetzung bezieht, ist der Auftragnehmer zustandig. Entsprechendes gilt
fur die Berichtigung und Léschung von Daten. Im Ubrigen ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftrag-
geber bei der Erflllung der Betroffenenrechte zu unterstitzen.

Es liegt in der Verantwortung des Auftragnehmers, Einwilligungserklarungen individuell, konkret auf die
Situation bezogen sowie datenschutzkonform zu erstellen.

Fir Einwilligungserklarungen von Teilnehmenden sind durch den Auftragnehmer mindestens folgende An-

forderungen zu beachten:

e Die Erklarung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten muss immer konkret erfolgen und um-
fasst alle Punkte der Verarbeitung und der Speicherung dieser Daten.

e Bei der Mediennutzung (z. B. Kommunikationstools) muss klargestellt werden, ob eine on-premise-
Lésung vorgesehen ist oder inwieweit im Ausnahmefall Dritte fur die Dienstleistung genutzt werden.

¢ Die Einwilligung muss widerrufen werden kénnen. Auf den Widerruf und auf die Art des Widerrufs sowie
die Konsequenzen (Léschung bzw. Einschrankung in der Verarbeitung von Daten (Art. 18 DSGVO)
etc.) muss konkret hingewiesen werden.

e Die Einwilligung sollte grundsatzlich alle Betroffenenrechte aus der DSGVO umfassen.

e Die Einwilligung bedarf der Schriftform. Sie muss protokolliert bzw. dokumentiert und durch den Auf-
tragnehmer sicher aufbewahrt werden.

e Die Einwilligung ist vom Auftragnehmer und der teilnehmenden Person zu unterzeichnen.

e Sofern fur den Auftragnehmer Anhaltspunkte gegeben sind, dass minderjéhrige Teilnehmende nicht
fahig sind, Bedeutung und Tragweite ihrer Einwilligungserklarung zu erfassen, und/oder dass ihnen
nicht bewusst ist, durch die Erklarung eine Einwilligung abzugeben, ist eine Einwilligung durch die ge-
setzlichen Vertreter dieser minderjahrigen Teilnehmenden erforderlich.

Sofern den Teilnehmenden fiir die Dauer der MalRnahme mobile Hardware zur Verfligung gestellt wird, ist
eine Speicherung der eigenen Daten auf dieser oder dem eigenen USB-Stick zulassig. Dies gilt nicht fir
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Daten anderer Teilnehmender, die bspw. im Rahmen einer gemeinsamen Kommunikation angefallen sind.
Im Ubrigen diirfen alle weiteren verarbeiteten Daten grundsétzlich nur solange gespeichert werden, wie sie
fur eine ordnungsgemafle Rechnungslegung gegeniiber dem Auftraggeber erforderlich sind (z. B. Teilnah-
menachweis). AbschlieRend bleiben die gegebenenfalls vertraglich vereinbarten Loschfristen erhalten.

Video- und Tonaufnahmen diirfen nicht im Internet veroffentlicht werden.

Personenbezogene Aufnahmen (Video-/Tonaufnahmen) und Inhalte sind vom Auftragnehmer unverzuglich
nach Abschluss des jeweils damit verbundenen MaRnahmeinhalts zu I6schen. Dies bedeutet fir die Spei-
cherung dieser Daten, dass sie unmittelbar nach Beendigung der Kommunikation von allgemein zugangli-
chen Speicherorten endglltig zu I6schen sind.

Bei MaRnahmeinhalten, die in der Gruppe durchgefiihrt werden, hat der Auftragnehmer strikt auf Einhaltung
des Datenschutzes und Berlcksichtigung der Personlichkeitsrechte der Teilnehmenden zu achten. In die-
sem Zusammenhang sind ausschlieBlich anonymisierte Beispiele vor der Gruppe aufzugreifen, die keinen
Rickschluss auf bestimmte Teilnehmende zulassen.

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass Teilnehmende keine Daten von anderen Teilnehmen-
den zur Kenntnis nehmen kdnnen.

Nach Ende der Nutzung durch die teilnehmende Person sind deren vorhandene Daten und Aufzeichnungen
vom Auftragnehmer unverziglich und endgultig zu I6schen. Die Aufbewahrungsfrist findet hier keine An-
wendung.

Im Rahmen von Einzelgesprachen bedarf die Bearbeitung von Themen, die das informationelle Selbstbe-
stimmungsrecht tangieren, der ausdricklichen schriftlichen Zustimmung der teilnehmenden Person. Das
Einverstandnis kann von der teilnehmenden Person jederzeit mit Wirkung fur die Zukunft widerrufen wer-
den.

B.1.6 Durchfiihrung der MaBnahme

Diversity Management und Gewaltschutz

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, im Rahmen des Diversity Managements die Vielfalt (u. a. Geschlecht,
Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexuelle Identitat) sowie die unterschiedlichen
Lebenssituationen und Interessen der Teilnehmenden zu berticksichtigen und wertzuschatzen. Bei der
Durchfihrung der MalRnahme soll eine produktive Gesamtatmosphare erreicht, soziale Diskriminierung von
Minderheiten verhindert und die Chancengleichheit verbessert werden.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, geeignete MalRnahmen zum Schutz vor Gewalt und Missbrauch, ins-
besondere fur Menschen mit Behinderungen, zu treffen.

Allgemeine organisatorische Regelungen

Nach Zuschlagserteilung ist vom Auftragnehmer ein Informationsblatt nach vorgegebenem Muster (siehe
Vordruck F.2.1) zu erganzen und in elektronischer Form spatestens vier Wochen vor dem
MaRnahmebeginn zur Verteilung an potenzielle Teilnehmende dem Auftraggeber zur Verfiigung zu stellen.
Die Inhalte beziehen sich ausschlieRlich auf diese MalRnahme. Das Informationsblatt kann nicht durch
einen Flyer des Auftragnehmers ersetzt werden.

Wenn die Einrichtung des Auftragnehmers unter § 33 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) fallt, ist ein
Hinweis aufzunehmen, dass Teilnehmende einen Masernschutz bzw. einen entsprechenden
Immunitatsnachweis beim Auftragnehmer vorlegen.

Bekanntgabe Bankverbindung und Kontaktperson

Spatestens flinf Arbeitstage nach Zuschlagerteilung hat der Auftragnehmer den Vordruck F.8 (Erhebungs-
bogen Bankverbindung und Kontaktperson) beim zustandigen Bedarfstrager einzureichen. Anderungen
der Bankverbindung und/oder der Kontaktperson sind ebenfalls mit diesem Vordruck unverziiglich bekannt
Zu geben.

Einreichung Tragerzulassung

Fanf Arbeitstage vor MalRnahmebeginn — spatestens jedoch zum MaRnahmebeginn — hat der Auftragneh-
mer die gultige Tragerzulassung (§ 178 SGB lll) beim zustéandigen Bedarfstrager einzureichen. Sollte die
Gultigkeit vor Vertragsende ablaufen, ist die neue Zulassung dem Bedarfstrager unaufgefordert zur Ver-
fligung zu stellen.

Erreichbarkeit

Spatestens zwei Wochen vor MalRnahmebeginn ist die postalische und telefonische Erreichbarkeit der fiir
die Mallnahme verantwortlichen Kontaktperson des Auftragnehmers sicherzustellen und dem jeweiligen
Bedarfstrager schriftlich mitzuteilen. Anderungen sind unverziiglich mitzuteilen.
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Der Auftragnehmer muss am MafRnahmeort mindestens zu den (blichen Geschaftszeiten montags bis don-
nerstags von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr und freitags von 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr personlich oder telefonisch
gesprachsbereit sein. Darliber hinaus muss eine Kontaktaufnahme wahrend der o. g. Gesprachszeiten mit
den Ublichen Kommunikationsmitteln (Fax, E-Mail sowie postalisch) sichergestellt sein. Auf diesem Wege
eingehende Nachrichten sind spatestens im Laufe des nachsten Arbeitstages abzuarbeiten und zu beant-
worten. Hinsichtlich der telefonischen Erreichbarkeit muss es sich um einen ,Festnetzanschluss® handeln.
Etwaige kostenintensive Weiterleitungen (z. B. auf bestimmte Service-Nr., Handy) dirfen nicht zu Lasten
der teilinehmenden Person gehen.

Neben der persdnlichen oder telefonischen Erreichbarkeit hat der Auftragnehmer fur die Anliegenklarung
der Teilnehmenden ohne vorherige Terminvereinbarung an mindestens einem Tag in der Woche fiir min-
destens zwei Zeitstunden (a 60 Minuten) innerhalb der Gblichen Geschaftszeiten feststehende gleichblei-
bende Sprechzeiten fiir personliche Vorsprachen einzurichten. Dieser Sprechtag muss zwischen Montag
und Freitag liegen.

Teilnahme an der MalRnahme
Die Teilnahme an der MaRnahme wird ausschlieRlich vom Bedarfstrager veranlasst. Bei der Auswahl der
Teilnehmenden steht dem Auftragnehmer kein Mitwirkungsrecht zu.

Die Ablehnung einer durch den Bedarfstrager benannten teilnehmenden Person durch den Auftragnehmer
ist nicht mdglich - mit einer Ausnahme:

Es ist Auftragnehmern, die unter § 33 IfSG fallen, erlaubt, Teilnehmende, die keinen Masernimpfschutz-
oder Masernimmunitatsnachweis vorlegen kénnen und ein Nachholen des Impfschutzes ablehnen, abzu-
weisen, da sie sonst gegen das Infektionsschutzgesetz verstolRen.

Der Bedarfstrager informiert den Auftragnehmer vor Malinahmebeginn Uber die Zugangsmodalitaten zur
Nutzung des Vermittlungs-, Beratungs- und Informationssystems (VerBIS) und stellt die fiir den Zugang
notwendigen Benutzernamen und das Kennwort zur Verfligung.

Teilnehmende werden im Vorfeld durch den Bedarfstrager tiber das MaRnahmeangebot und den Zugriff
des Auftragnehmers auf die selektiven persénlichen Daten (,Bewerberdaten®) in VerBIS informiert. Im An-
schluss wird dem Auftragnehmer der Zugriff auf diese Daten in VerBIS gewahrt. Die Information uber das
MaRnahmeangebot an die Teilnehmenden und den eingerdumten Datenzugriff erfolgt in elektronischer
Form Uber VerBIS.

Die Beschreibung zur Funktionalitdt und Handhabung von VerBIS zur Leistungserbringung stehtim Internet
auf der Homepage der BA unter www.arbeitsagentur.de > Institutionen > Bildungsanbieter und Bildungs-
trager > Downloads > Arbeitshilfe flir Trager zum Bearbeiten von Bewerberdaten zum Download zur Ver-
figung.

Im Rahmen von Prozessoptimierungen kénnen sich Anderungen in VerBIS ergeben. Der Auftragnehmer
hat sich deshalb laufend und insbesondere vor Malnahmebeginn im Internet auf der Homepage der BA
unter vorstehend genanntem Link Giber gedanderte Funktionalitdten und Handhabung zu informieren. Er hat
seine Ergebnisse und Erkenntnisse aus der MalRhahme in das durch den Bedarfstrager zur Verfligung
gestellte selektive Bewerberprofil aufzunehmen. Mit Angebotsabgabe erklart der Auftragnehmer hierzu un-
widerruflich seine Zustimmung.

Das Malnahmeangebot entldsst den Bedarfstrdger nicht aus der Verantwortung, den
Eingliederungsprozess zu begleiten.

Der Auftragnehmer hat ab Gewahrung des Zugriffs auf die selektiven Bewerberdaten in VerBIS teilnahme-
bezogene Aktivitdten aufzunehmen und wahrend der gesamten Teilnahmedauer entsprechend den indivi-
duellen Erfordernissen fortzufiihren.

Informationen zum Infektionsschutzgesetz

Nach dem IfSG mussen in Gemeinschaftseinrichtungen, in denen lberwiegend minderjahrige Personen
betreut werden, sowohl das Betreuungspersonal als auch die Teilnehmenden einen Nachweis Uber ihre
Masernschutzimpfung oder —immunitat vorlegen. Diese Regelung gilt fir Personen, die nach dem
31.12.1970 geboren wurden.

Auftragnehmer, in deren Einrichtungen arbeitsmarktpolitische MaRnahmen fir junge Menschen durchge-
fuhrt werden, zahlen als Ausbildungseinrichtungen zu den ,Gemeinschaftseinrichtungen® im Sinne des §
33 IfSG, wenn dort Uberwiegend Minderjahrige betreut werden. Bei der Betrachtung ist nicht nur auf die
jeweilige arbeitsmarktpolitische Malknahme und deren potenzielle Teilnehmenden abzustellen, vielmehr
sind alle in der Einrichtung betreuten Personen zu beriicksichtigen, d. h. auch Personen in Malnahmen
anderer Leistungstrager.

Der Auftragnehmer hat nach der Zuschlagserteilung dem Bedarfstrager mitzuteilen, ob seine Einrichtung
unter § 33 IfSG fallt.
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Kontinuitat beim Eintritt der Teilnehmenden

Aufgrund der Struktur der MaRnahme kann die Anzahl der Teilnehmenden variieren. Der Bedarfstrager
wird auf eine kontinuierliche Auslastung der Malinahme durch eine mdglichst gleichmafige Unterbreitung
von MalRhahmeangeboten achten.

Eine Regelung iiber Art und Weise der Aufnahme neuer Teilnehmender in die MaBnahme erfolgt
nach Zuschlag im Einvernehmen zwischen Bedarfstrager und Auftragnehmer.

Die Anrechnung der absolvierten Betreuungsstunden auf das ausgeschriebene Kontingent erfolgt
taggenau. Bei Beendigung der Teilnahme werden ggf. nicht absolvierte Betreuungsstunden aus dem indi-
viduellen Betreuungsstundenkontingent in das noch verfiigbare Gesamtkontingent Ubertragen.

Am ersten MaBnahmetag (individueller Eintritt) ist dem Bedarfstrager unverziglich mitzuteilen, ob die
zugewiesene teilnehmende Person tatsachlich erschienen ist.

Eine Bewirtschaftungsliste des Kontingents an Betreuungsstunden wird durch den Auftragnehmer ge-
fuhrt und laufend aktualisiert. Sie enthalt mindestens Angaben zu den Teilnehmenden, deren Anzahl an
wahrgenommenen Betreuungsstunden im Durchfiihrungsmonat und den Stand der Kontingentausschop-
fung. Die Liste ist monatlich bis zum 10. eines Folgemonats beim koordinierenden Bedarfstrager einzu-
reichen.

Die Bewirtschaftungsliste ist durch den koordinierenden Bedarfstrager auch auf ein mégliches vorzeitiges
Vertragsende nach § 23 des Vertrages auszuwerten. Beabsichtigte Erhéhungen nach § 25 sind in diesem
Zusammenhang vor dem sich abzeichnenden Vertragsende zu vereinbaren

Digital unterstitzte Manahmedurchfiihrung
Die Leistungserbringung muss zielgruppengerecht sein. Sie muss den Malinahmeinhalt abdecken und die
Erreichung des MalRnahmeziels gewahrleisten kénnen.

Status ,Teilnehmer*

Der Status ,Teilnehmer* liegt vor, wenn das Mallnahmeangebot durch den Bedarfstrager erfolgt ist und die
teilnehmende Person in die Mallnahme eingetreten ist. Dies erfolgt durch das erste individuelle Einzelge-
sprach.

Prasenztage
Der Auftragnehmer hat seine MaBnahmekonzeption so auszurichten, dass die Teilnahme an der

MaRBnahme wahrend der individuellen Teilnahmedauer der teilnehmenden Person an mindestens zwei
Prasenztagen pro Woche erfolgt. Als Prasenztag gilt jedes personliche Gespriach mit der
teilnehmenden Person und ist an keinen Ort gebunden.

Die inhaltliche Ausgestaltung der Prasenztage und deren Organisation liegen unter Berlicksichtigung der
unter B.2 benannten Inhalte in der Gestaltungsfreiheit des Auftragnehmers.

Am ersten Prasenztag hat der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung ein individuelles
Einzelgesprach mit der teiinehmenden Person zu fiihren. Umfasst dieses Einzelgesprach mindestens 60
Minuten, kann dies dem personlichen Zeitbudget der teilnehmenden Person angerechnet werden.
Die Ergebnisse/Inhalte sind im teilnahmebezogenen Bericht F.5.1 zu dokumentieren.

Kann eine teilnehmende Person einen Termin nicht wahrnehmen, hat der Auftragnehmer sicherzustellen,
dass dieser Termin spatestens in den darauffolgenden funf Werktagen nachgeholt wird. Bei einer langer
andauernden durchgehenden Abwesenheit der teilnehmenden Person von mehr als einer Woche (z. B.
Arbeitsunfahigkeit) sind lediglich zwei Prasenztage fiir diesen Zeitraum nachzuholen.

Nutzung der Online-Angebote der BA und des Bewerbungsmanagements der BA

Der Auftragnehmer hat seine Ergebnisse und Erkenntnisse aus der MalBnahme in das durch den
Bedarfstrager zur Verfigung gestellte selektive Bewerberprofil (im Rahmen Einschaltung Dritter)
aufzunehmen. Hierzu gehdrt insbesondere die Optimierung des Stellengesuchs, des Lebenslaufs sowie
der Kenntnisse und Fertigkeiten. Soweit dies zu einer schnellen und zielorientierten Eingliederung der
teilnehmenden Person beitragt, sind Stellengesuche fir alternative Tatigkeiten anzulegen. Dies hat in
Abstimmung mit der teilnehmenden Person zu erfolgen.

Im Rahmen der Auftragserfillung ist das Bewerbungsmanagement der BA inklusive Anlagenverwaltung zu
nutzen. Daflr ist ein schreibender Zugriff fir den Auftragnehmer erforderlich. Der Zugriff wird erteilt, wenn
die teilnehmende Person dem Bedarfstrager ihr Einversténdnis hierzu erklart hat. Die teilnehmende Person
kann dieses Einverstandnis jederzeit beim Bedarfstrager mit Wirkung flr die Zukunft widerrufen.

Die Einstellung eines Lichtbildes ist nur dann zulassig, wenn die teilnehmende Person dies ausdricklich
wiinscht und die vollumfanglichen Nutzungsrechte bzw. Urheberrechte an dem einzustellenden Lichtbild
besitzt.
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Bei der Forderung von Eingliederungsbemihungen kommen auch Bewerbungen per E-Mail oder online in
Betracht. Fir die Nutzung dieser Verfahren ist eine vorherige Einwilligung der teiinehmenden Person er-
forderlich. Liegt die Einwilligung der teilnehmenden Person vor, sind durch den Auftragnehmer gemeinsam
mit der teilnehmenden Person insbesondere die Online-Angebote der BA unter www.arbeitsagentur.de zu
nutzen.

Der Auftragnehmer hat die Mdglichkeit, sich Uber die Funktionalitdten des Bewerbungsmanagements der
BA inklusive Anlagenverwaltung unter www.arbeitsagentur.de > Institutionen > Bildungsanbieter und Bil-
dungstrager > Downloads > Arbeitshilfe fiir Tréger zum Bearbeiten von Bewerberdaten bereits im Vorfeld
zu informieren. Diese Funktionalitdten werden laufend angepasst und optimiert. Der Auftragnehmer hat
sich deshalb laufend und insbesondere vor MaRnahmebeginn Uber geanderte Funktionalitdten und Hand-
habungen zu informieren.

Der Auftragnehmer hat die teiinehmende Person im Umgang mit dem Portal der BA (www.arbeitsagen-
tur.de) zu unterstitzen.

Coachingplan
Fir jede teilnehmende Person ist ein individueller Coachingplan zu erstellen. Der Coachingplan dokumen-

tiert die individuelle Entwicklung einschliel3lich erreichter Zwischenziele und muss mindestens die folgen-
den Angaben enthalten:
(1) Personenbezogene Daten
(2) Zielvereinbarungen
o Aufgaben/Schritte (aller Beteiligten)
¢ Individuelle Férderung einschl. Benennung differenzierter Angebote
(3) Zielnachhaltung

Bei der Festschreibung der Ziele ist fur die teiinehmende Person die Transparenz der Ablaufe, Entschei-
dungen, Vereinbarungen und Konsequenzen wichtig. Die Mitwirkungspflichten aller am Eingliederungspro-
zess Beteiligter ist konkret festzulegen. Der Coachingplan ist sowohl bei der erstmaligen Erstellung, als
auch bei der Fortschreibung mit der teilnehmenden Person zu besprechen und ihr zur Kenntnis zu geben.

Weitere Einzelheiten sind mit dem Bedarfstrager nach Zuschlag abzustimmen.

Verlaufsdokumentation

Zusatzlich sind die Gesprache mit der teiinehmenden Person und anderen Beteiligten chronologisch durch
den Auftragnehmer zu dokumentieren.

Weitere Einzelheiten sind mit dem Bedarfstrager nach Zuschlag abzustimmen.

Mitteilungspflichten des Auftragnehmers

Eine Kommunikation per E-Mail mit der im Zusammenhang mit der MaRnahmedurchflihrung festgelegten
Kontaktperson des Bedarfstragers darf nur auf einem verschlisselten Ubertragungsweg erfolgen. Die ent-
sprechenden Vorgaben kénnen Uber www.arbeitsagentur.de > Institutionen > Bildungsanbieter und Bil-
dungstrager > Downloads-Bildungstréger eingesehen werden. Alternativ kdnnen die Informationen auf dem
Postweg Ubermittelt werden.

Durch den Auftragnehmer sind folgende Mitteilungs- und Berichtspflichten zu erfillen:

Teilnahmebezogene Berichte/Informationen an den Bedarfstrager:

e Der Bedarfstrager ist unverziiglich durch Ubersendung des Vordrucks Nord_F.5.1_II zu informieren,
sofern zugewiesene Personen die MalRnahme zum geplanten Eintrittstermin nicht aufgenommen ha-
ben.

e Sofern Teilnehmende im weiteren MaRnahmeverlauf unentschuldigt nicht erscheinen und eine weitere
Teilnahme an der MalRnahme durch aufsuchendes Einzelcoaching innerhalb von zwei Wochen nicht
erreicht werden konnte, ist der Bedarfstrager unverziiglich dariiber zu informieren.

e Bei Entwicklungen (z. B. unzureichende Mitwirkung), die das Erreichen des MalRnahmeziels der teil-
nehmenden Person geféhrden, informiert der Auftragnehmer sofort den Bedarfstrager und stimmt mit
diesem das weitere Vorgehen ab.

e Der Auftragnehmer erfasst das Malnahmeergebnis flir jede teilnehmende Person in einem
aussagekraftigen, auf den individuellen Einzelfall abgestellten teiinahmebezogenen Bericht (Vordruck
Nord_F.5.1_II). Der Zeitpunkt der Ubersendung des teilnahmebezogenen Berichtes wird nach
Zuschlagserteilung zwischen Bedarfstrager und Auftragnehmer abgestimmt. Der teilnahmebezogene
Bericht ist jedoch spatestens am letzten Tag der individuellen Teilnahmedauer zu Gbersenden, da der
Zugriff auf VERBIS endet. Bei Abbruch durch den Bedarfstrager Ubermittelt der Auftragnehmer den
abschlielenden teilnahmebezogenen Bericht sofort nach Abstimmung mit dem Bedarfstrager
(Vordruck Nord_F.5.1_11).

Die teilnahmebezogenen Berichte (Vordruck Nord_F.5.1_II) sind ausschlieBlich in elektronischer Form im
PDF-Format Gber das System VerBIS zu tGbermitteln.
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Zusatzlich ist der Bedarfstrager nach der Halfte der individuellen Teilnahmedauer iber den aktuellen Stand
der Zielvereinbarungen zu informieren. Zu Inhalt und Form dieser Information stimmen sich der Auftrag-
nehmer und der Bedarfstrager zeitnah nach Zuschlagserteilung ab.

Aus datenschutzrechtlichen Griinden ist die Ubermittlung dieser Berichte in Listenform nicht zulassig.

Die zustandige Beratungsfachkraft des Bedarfstragers entscheidet in Abstimmung mit dem Auftragnehmer
Uber den Ausschluss einzelner Teilnehmender aus der MalRnahme bzw. den Abbruch. Dies gilt auch fur
Teilnehmende, die durch ihr Verhalten den Erfolg der Maflnahme gefadhrden oder deren Ablauf nachhaltig
storen.

MaBnahmebezogene Berichte an den Bedarfstrager:
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Bedarfstrager jeweils nach sechs Monaten MalRhahmedauer ei-
nen Zwischenbericht Uber die bisherige Durchfiihrung einzureichen.

Vier Wochen nach dem Ende der jeweiligen MalRnahme laut Leistungsverzeichnis/Losblatt ist ein Gesamt-
bericht Giber die Durchfiihrung der MalRnahme und deren Ergebnisse sowie ggf. aufgetretene Problemlagen
vorzulegen.

Die Inhalte des Zwischen-/Abschlussberichtes sind mit dem Bedarfstrager abzustimmen. In diese Berichte
ist auch aufzunehmen, inwieweit der Auftragnehmer seiner Verpflichtung bezlglich der teilnahmebezoge-
nen Berichte nachgekommen ist (Anzahl der ibersandten teilnahmebezogenen Berichte im Verhaltnis zu
der Zahl der Teilnehmenden).

Diese Berichte enthalten mindestens folgende Daten bzw. Angaben:
e  Struktur der Teilnehmenden nach

o Geschlecht,

o Alter,

o Migrationshintergrund,

o Bildungsstand,
Auswertung der MalRnahmedurchflihrung,
arbeitsmarktorientierte Handlungsbedarfe und Beratungsschwerpunkte,
Auswertung des MaRnahmekonzeption,
Ubersicht der bisherigen Erfolge (insbesondere Vermittlungen, Integrationen, Ubergange in weiterfiih-
rende Aktivierungs-, Beschaftigungs- oder Qualifizierungsangebote)
MaRnahmequalitdt und Zufriedenheit der Teilnehmenden sowie
Zusammenarbeit mit dem Bedarfstrager.

Fur die erste Seite ist eine Zusammenfassung mit den wesentlichen Ergebnissen zu verfassen.

B.1.7 Rahmenvertrag

Das voraussichtliche Auftragsvolumen ist dem Leistungsverzeichnis/Losblatt zu entnehmen.

Die Gesamtsumme der Betreuungsstunden wurde vom Bedarfstrager im Rahmen seiner Bedarfsanalyse
ermittelt und spiegelt die voraussichtliche Abnahmemenge wider. Eine Betreuungsstunden entspricht 60
Minuten.

Der Auftraggeber sichert dem Auftragnehmer fiir die gesamte Vertragslaufzeit die Mindestabnahme von 70
% bezogen auf die Gesamtbetreuungsstundenanzahl je Malnahme (Ifd. Nr.) nach dem
Leistungsverzeichnis/Losblatt zu. Fur den Fall, dass 70 % keine ganze Zahl ergibt, wird auf die nachste
Zahl aufgerundet. Bei einem Rahmenvertrag besteht eine dartiberhinausgehende Abnahmeverpflichtung
nicht.

Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf einen Abruf des Stundenkontingents Uber die
Mindestabnahmemenge hinaus.

Der Bedarfstrager kann wahrend der MalRnahmelaufzeit jederzeit weiteren Teilnehmenden ein
Mafnahmeangebot bis zur Nutzung der Gesamtbetreuungsstundenanzahl gem.
Leistungsverzeichnis/Losblatt unterbreiten

Der individuelle Bedarf an Betreuungsstunden ist zu realisieren. Die Vergitung der sich hieraus ergeben-
den Betreuungsstunden erfolgt nach tatsachlicher Inanspruchnahme.

Das fur die Durchfiihrung der Malinahme erforderliche Personal ist im entsprechenden Umfang (siehe
B.1.4 Personal) ab MalRnahmebeginn vorzuhalten. Bei Abrufen von Betreuungsstunden aus dem Rahmen-
vertrag sowie bei einem ggf. hdheren Anteil an erforderlichen Einzelcoachings muss der Auftragnehmer
die Personalkapazitat anpassen.

Die konkrete Ausgestaltung des Rahmenvertrages ist den Vertragsbedingungen zu entnehmen.
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B.1.8 Vergutung/Angebotspreis

Die Vergltung fir diese Malnahme setzt sich wie folgt zusammen:
¢ Aufwandspauschale je Betreuungsstunde = Angebotspreis
e Vermittlungsvergitung = siehe Leistungsverzeichnis/Losblatt

Mit der Vergutung sind alle Aufwendungen zur Durchfihrung der Ma3nahme abgegolten.

Diese Aufwendungen sind insbesondere:

e Kosten flir Malnahmeinhalte (einschlieRlich Lern- und Arbeitsmittel)

e Kosten flir Rdume, Personal inkl. Urlaubs- und Krankheitsvertretung etc.

e Kosten fur die aufsuchende Arbeit

e Kosten fir Telekommunikation/Internetkosten

Aufwendungen des Auftragnehmers fir Vermittlungsbemihungen und Stabilisierung der Beschéfti-

gungsaufnahme, die durch die Vermittlungsvergltung abzudecken sind

e Kosten fiir die teilinehmende Person, die im Rahmen der Leistungserbringung (Konzept) entstehen und
vom Auftragnehmer veranlasst werden, z. B. Leistungen zur Unterstiitzung der Eigenbemihungen der
teilnehmenden Person wie Bewerbungskosten, Reisekosten fiir Vorstellungsgesprache. Diese sind
vom Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung zu Ubernehmen. Der Auftragnehmer soll
die teilnehmende Person bei MaRnahmebeginn darauf hinweisen, dass diese Kosten vor ihrer Entste-
hung mit ihm abzustimmen sind

¢ Notwendige Kosten fiir MaBnahmeteile, die bei einem Arbeitgeber durchgefiihrt werden (z. B. Arbeits-
schutzbekleidung)

e Initiierung und Betreuung der Mallnahmeteile bei einem Arbeitgeber (betriebliche Erprobung)

o Kosten, die durch gesetzliche Auflagen (z. B. Verordnungen zum Gebot des Gesundheitsschutzes)
entstehen

e Absicherung (Versicherung) gegen Schaden (aul3er grober Fahrlassigkeit und Vorsatz), die durch die
Teilnehmenden wahrend der MalRnahmedauer verursacht werden

« Kosten fiir die Unfallversicherung

Sofern bei einer betrieblichen Phase die Vorlage eines aktuellen Fihrungszeugnisses erforderlich ist, wer-
den die Kosten auf Einzelnachweis durch den Bedarfstrager erstattet. Zu beachten ist, dass Teilnehmende
aus dem SGB Il das Fuhrungszeugnis bei Vorlage ihres Bescheides bei der ausstellenden Behérde i. d. R.
kostenfrei erhalten.

Sofern im Einzelfall behinderungsbedingt zusatzliche Leistungen (z. B. Einsatz einer Gebardensprachdol-
metscherin/ eines Gebardensprachdolmetschers fiir hor-/sprachbehinderte Teilnehmende) oder behinder-
tenspezifische Arbeitsmittel zur Durchfiihrung/Fortsetzung der Mallinahme notwendig sind, sind diese ein-
zelfallbezogen bei der zustédndigen Rehabilitationstragerin/ dem zustandigen Rehabilitationstrager (i. d. R.
Agentur fir Arbeit) zu beantragen.

Im Einzelfall notwendige technische Arbeitshilfen zur Durchflihrung/Fortsetzung der Malinahme sind durch
die teilnehmende Person, ggf. unter Einbeziehung des Auftragnehmers, bei der zustandigen Rehabilitati-
onstragerin/ dem zustandigen Rehabilitationstrager (i. d. R. Agentur fur Arbeit) zu beantragen.

B.1.8.1 Fahrkosten und Kinderbetreuungskosten

Die Fahrkosten der teilnehmenden Person zum Auftragnehmer aus Anlass der Teilnahme an der Mal}-
nahme sind nicht in den Angebotspreis einzukalkulieren. Dies gilt auch fir Fahrkosten, wenn Teile der
MaRnahme bei einem Arbeitgeber durchgefihrt werden.

Bei den Fahrkosten handelt es sich um einen individualspezifischen Anspruch der teilnehmenden Person
gegen den Bedarfstrager.

Der Auftragnehmer erklart sich mit der Angebotsabgabe bereit, die Abrechnung und Verauslagung der
Fahrkosten der Teilnehmenden zu Ubernehmen, soweit diese ihren Anspruch an ihn abtreten.

Der Bedarfstrager entscheidet im Rahmen der Ermessensausiibung Gber die Angemessenheit und Héhe
der Fahrkosten und teilt dies dem Auftragnehmer vor Beginn der individuellen Teilnahme mit.

Die Auszahlungsmodalitaten an die Teilnehmenden stimmen Bedarfstrager und Auftragnehmer vor Beginn
der individuellen Teilnahme untereinander ab.

Die Erstattung der verauslagten Fahrkosten erfolgt durch den Bedarfstrager gegenuber dem Auftragneh-
mer. Sie erfolgt i. d. R. anhand von Abrechnungslisten. Der Auftragnehmer fuhrt den Nachweis gegentber
dem Bedarfstrager. Etwaige Forderungen gegenuber dem Bedarfstrager bei fehlerhafter Abrechnung des
Auftragnehmers sind ausgeschlossen. Wurden die Kosten einer Monatskarte durch den Auftragnehmer
ordnungsgemald ausgezahlt und die Mittel zweckentsprechend verwendet, werden dem Auftragnehmer die
Kosten auch bei spateren Fehlzeiten oder einem Abbruch der Teilnahme in vollem Umfang erstattet.
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Das konkrete Abrechnungsverfahren wird nach Zuschlagserteilung zwischen dem Auftragnehmer und dem
Bedarfstrager abgestimmt. Hierbei kdnnen monatliche Abschlagszahlungen und eine Schlussabrechnung
zu den verauslagten Fahrkosten vereinbart werden.

Notwendige Kinderbetreuungskosten sind nicht Bestandteil der o. g. MaBnahmekosten. Sie werden ge-
sondert Ubernommen. Die Ubernahme der durch die Teilnahme an der Mallnahme zusatzlich entstehenden
Kinderbetreuungskosten erfolgt durch den Bedarfstrager direkt an die teilnehmende Person.

B.1.9 Umsatzsteuerregelung

§ 4 Nr. 15b Umsatzsteuergesetz (UStG)

Die Voraussetzungen fir eine Steuerbefreiung von Arbeitsmarktdienstleistungen nach dem SGB Il und

SGB Il regelt § 4 Nr. 15b UStG. Umsatzsteuerfrei sind danach, ,Eingliederungsleistungen nach dem Zwei-

ten Buch Sozialgesetzbuch, Leistungen der aktiven Arbeitsforderung nach dem Dritten Buch Sozialgesetz-

buch und vergleichbare Leistungen, die von Einrichtungen des 6ffentlichen Rechts oder anderen Einrich-

tungen mit sozialem Charakter erbracht werden. Andere Einrichtungen mit sozialem Charakter im Sinne

dieser Vorschrift sind Einrichtungen,

a) die nach § 178 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch zugelassen sind,

b) die fur ihre Leistungen nach Satz 1 Vertrage mit den gesetzlichen Tragern der Grundsicherung fir
Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch geschlossen haben oder

c) die fir Leistungen, die denen nach Satz 1 vergleichbar sind, Vertrage mit juristischen Personen des
offentlichen Rechts, die diese Leistungen mit dem Ziel der Eingliederung in den Arbeitsmarkt durch-
fihren, geschlossen haben.*

(§ 4 Nr. 15b UStG in der Fassung vom 18.07.2017)

§ 4 Nr. 21 Buchst. a UStG

Abschnitt 4.21.2 Abs. 3 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses (UStAE) vom 01.10.2010 (BStBI | S. 846)
in der konsolidierten Fassung (Stand 26.04.2022) fiihrt zu den Voraussetzungen fiir eine Steuerbefreiung
gemal § 4 Nr. 21 Buchst. a des UStG aus:

,Die Vorbereitung auf einen Beruf umfasst die berufliche Ausbildung, die berufliche Fortbildung und die
berufliche Umschulung; die Dauer der jeweiligen Mafinahme ist unerheblich (vgl. Artikel 44 der MwStVO).
Dies sind unter anderem Mallnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung im Sinne von § 45
SGB Il mit 8Ausnahme von § 45 Abs. 4 Satz 3 Nr. 2 und Abs. 7 SGB lll, Weiterbildungsmallinahmen
entsprechend den Anforderungen der §§ 179, 180 SGB Ill, Aus- und Weiterbildungsmafinahmen (ein-
schlielllich der Berufsvorbereitung und der blindentechnischen und vergleichbaren speziellen Grundaus-
bildung zur beruflichen Eingliederung von Menschen mit Behinderung) im Sinne von § 112 SGB Il sowie
berufsvorbereitende, berufsbegleitende bzw. aulierbetriebliche MaRnahmen nach §§ 48, 130 SGB llI, §§
51,53 SGB lll, §§ 75, 76 SGB Ill bzw. § 49 SGB Ill, die von der BA und — tiber § 16 SGB Il — den Tragern
der Grundsicherung flr Arbeitsuchende nach §§ 6, 6a SGB Il gefordert werden. Mit ihrer Durchfiihrung
beauftragen die BA und die Trager der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende nach §§ 6, 6a SGB Il in man-
chen Fallen gewerbliche Unternehmen oder andere Einrichtungen, z. B. Berufsverbande, Kammern, Schu-
len, anerkannte Werkstatten fir behinderte Menschen, die Uber geeignete Ausbildungsstatten verfigen.
Es ist davon auszugehen, dass die genannten Unternehmen und andere Einrichtungen die von der BA und
den Tragern der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende nach §§ 6, 6a SGB Il geférderten Ausbildungs-, Fort-
bildungs- und UmschulungsmalRnahmen im Rahmen einer berufsbildenden Einrichtung im Sinne des § 4
Nr. 21 Buchstabe a UStG erbringen.®

Fir die aufgefuhrten MaRnahmen wird, sofern sie Gegenstand dieser Leistungsbeschreibung sind, besta-
tigt, dass sie die zu bescheinigenden Voraussetzungen gemaR § 4 Nr. 21 Buchst. a Doppelbuchst. bb UStG
erfullen. Sie bereiten auf einen Beruf oder eine vor einer juristischen Person des 6ffentlichen Rechts abzu-
legende Prifung ordnungsgemalf vor. Diese Bestatigung tritt im Rahmen des vereinfachten Verfahrens an
die Stelle der Bescheinigung der zustandigen Landesbehdrde.

Das in Abschnitt 4.21.5 Abs. 5 UStAE geregelte vereinfachte Verfahren ist nur zulassig, wenn die fur die
Erteilung der Bescheinigung zustandige Landesbehoérde sich mit der Anerkennung einverstanden erklart
hat und von der BA bzw. dem Jobcenter hierauf in der Bestatigung hingewiesen wird. Bei Beginn des
Vergabeverfahrens konnten Einverstandniserklarungen — generell fir die vom Abschnitt 4.21.2 Abs. 3 S. 2
UStAE erfassten Malinahmen — fiir alle Bundeslander berticksichtigt werden.
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Anlage zu B.1.4

(Bitte fligen Sie Ihrem Konzept eine Tabelle entsprechend diesem Muster bei)

Personaleinsatz/Zeitbudget

Vorgesehene Einsatz der vorgesehenen Vorgesehenes durchschnittliches Zeitbudget pro
Funktion Mitarbeiterin/ des teilnehmende Person in der
vorgesehenen Mitarbeiters in Malnahme
der Leistung (Zeitstunden pro Woche)
(Wochenstunden)
Jobcoach 39 h/Wo 24 h/Wo
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B.2 Inhalte der MaBnahme und deren Qualitatsstandards

Kernelement eines Einzelcoachings ist die aktive Einbeziehung der teiinehmenden Person. Die inhaltliche
Ausrichtung der Malinahme ist auf den Abbau vorhandener Vermittlungshemmnisse, die Steigerung des
Selbstwert- und Lebensgefiihls sowie auf die Verbesserung der personlichen Leistungsfahigkeit auszurich-
ten, um die Eingliederung in den Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt. zu erreichen.

Das individuelle Einzelcoaching verfolgt zudem auch einen ganzheitlichen Ansatz, der nicht nur die per-
sonliche Situation, sondern auch das Umfeld der teilnehmenden Person mit einbezieht.

Ein Einzelcoaching ist keine Unterrichtung. Die konkreten Inhalte des individuellen Einzelcoachings sind
mit der teilnehmenden Person abzustimmen und im Coachingplan zu vermerken. Den Auftakt bildet dazu
das Erstgesprach.

Das Einzelcoaching kann entweder beim Auftragnehmer oder in aufsuchender Form an einem neutralen
Ort z. B. im Rahmen eines Spaziergangs (,Walk and Talk"), beim Arbeitgeber oder in den Raumlichkeiten
der teilnehmenden Person stattfinden Damit sollen evtl. vorhandene Barrieren und Vorbehalte der
teilnehmenden Person uberwunden werden.

Hierbei ist sicherzustellen, dass in der konkreten Gesprachssituation eine mdgliche Kenntnisnahme von
Gesprachsinhalten durch Unbefugte ausgeschlossen wird.

Eine Beratung in den Raumlichkeiten der teilnehmenden Person ist aufgrund Art. 13 Grundgesetz (GG)
nur mit deren Einwilligung zuldssig.

Sowohl die Hausbesuche als auch das Aufsuchen im direkten Umfeld sind nicht im Sinne des § 6 Abs. 1
Satz 2 SGB Il zu verstehen.

Grundlage des Eingliederungsprozesses ist auch die Erfassung beruflich relevanter Fahigkeiten und
Fertigkeiten sowie der Motivation der teilnehmenden Person. Im Rahmen des MalRnahmeverlaufs soll ein
umfassendes Bild tber die bisherigen Integrationshemmnisse gewonnen werden.

Es sollen grundsatzlich zum Abschluss eines jeweiligen Gesprachstermins der Zielerreichung dienliche
Aufgaben an die Teilnehmenden gestellt werden, welche bis zum nachsten Gesprachstermin in Eigenarbeit
zu erledigen und nachzuhalten sind.

Entzieht sich eine teilnehmende Person (Person mit Status , Teilnehmer” vgl. B.1.6) wahrend der individu-
ellen Teilnahme hat der Auftragnehmer unverziglich geeignete Aktivitdten zu unternehmen, diese zur wei-
teren Teilnahme an der Mallnahme zu motivieren. Hierzu gehort insbesondere auch, diese Person dort
aufzusuchen, wo sie sich gewohnlich aufhalt (persénliches Umfeld) sowie der Einsatz von Hausbesuchen.
In diesem Zusammenhang hat der Auftragnehmer ab dem Tag des ersten unentschuldigt versaumten Kon-
takttermins innerhalb von zwei Wochen der geplanten individuellen Teilnahmedauer mindestens vier Kon-
taktversuche (davon mindestens zwei personliche Kontakte) zu unternehmen. Diese sind Uber verschie-
dene Tage und Uhrzeiten zu verteilen und zu dokumentieren. Sofern der Kontakt innerhalb dieser zwei
Wochen nicht zustande kommt, ist der Bedarfstrager unverziglich zu informieren. Dieser entscheidet dann
Uber einen etwaigen Abbruch der Teilnahme.

Insbesondere bei den personlichen Kontaktversuchen ist daflir Sorge zu tragen, dass das Erscheinen nicht
als Ubergriff empfunden wird und bei Betreten des privaten Lebensbereichs die Intimsphére des Besuchten
gewahrt wird.

Bei einer erfolgreichen Eingliederung schlief3t sich eine Stabilisierung der Beschaftigungsaufnahme auler-
halb der Zuweisungszeit an (B.2.1.8).

Die Fordereinheiten in B.2.1 ff. sind grundsatzlich vorzuhalten und entsprechend des individuellen
Einzelbedarfs umzusetzen. Hierbei kann sich auch auf einzelne Inhalte beschrinkt werden. Uber
die Elemente in B.2.1 ff. hinaus kénnen im Rahmen des Einzelcoachings noch weitere fiir die er-
folgreiche Umsetzung erforderlichen Themenfelder behandelt werden.

Zur Eignungsfeststellung oder zur Vermittlung berufsbezogener Kenntnisse kénnen MalRnahmeteile bei
Arbeitgebern durchgefiihrt werden.

Eine Kompetenzbilanzierung ist fir alle Teilnehmenden im Mafnahmeverlauf durchzufuhren und fortzu-
schreiben.

B.2.1 Fordereinheiten

Die nachfolgenden Férdereinheiten sind Bestandteil der MaRnahme und werden ausschlieBlich in
Einzelcoachings durchgefuhrt. Die detaillierte Ausgestaltung und Verteilung wahrend der individuellen
Teilnahmedauer obliegen dem Auftragnehmer analog seiner Beschreibung im Konzept und den
individuellen Bedarfen der teilnehmenden Person.

Insbesondere sollen geférdert werden:
e Personliche Kompetenzen (z. B. Motivation, Leistungsfahigkeit, Selbsteinschatzung, aber auch
Selbstbild, Selbstsicherheit, Offenheit, Wertehaltung, Empathie, Resilienz)
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e Soziale Kompetenzen (z. B. Kommunikation, Kooperation/Teamfahigkeit, Konfliktfahigkeit, Aufbau
von Tagesstrukturen Uber einen langeren Zeitraum)

e Methodische Kompetenzen (z. B. Problemldsung, Arbeitsorganisation, Lerntechniken, Einordnung
und Bewertung von Wissen)

e IT- und Medienkompetenz (z. B. selbstandige Anwendung und zielgerichtete Nutzung von Informa-
tions- und Kommunikationstechniken, Printmedien sowie des Portals der BA (www.arbeitsagentur.de)

e Lebenspraktische Fertigkeiten (dazu kann bei identifiziertem Bedarf u. a. gehéren der Umgang mit
Behorden, Umgang mit Geld, Tagesstruktur, Nutzung &ffentlicher Verkehrsmittel)

e Gender- und Diversitykompetenzen, d. h. die Unterschiede von Menschen (z. B. in Bezug auf Her-
kunft, Kultur, Religion, Weltanschauung, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung sowie physischer
und psychischer Fahigkeiten/Behinderungen) bewusst wahrzunehmen und sie in ihrer Vielfalt wertzu-
schatzen, damit Diskriminierung im Umgang mit Menschen verhindert und Gleichstellung und Integra-
tion gefordert wird.

e Okologische Kompetenzen (z. B. Motivation zu umweltbewusstem Handeln, Sensibilitat fiir einen
ressourcenschonenden und nachhaltigen Umgang mit Verbrauchsgutern, Nahrungsmitteln und Ener-
gie (auch in Bezug auf Mobilitat), Grundkenntnisse Uber eigene Handlungsoptionen und deren Auswir-
kungen auf die Umwelt und die eigene finanzielle und gesundheitliche Situation)

B.2.1.1 Kompetenzbilanzierung

Zielsetzung Ziel ist es, der teilnehmenden Person ein Geflhl fur die individuellen Starken
und Fahigkeiten zu vermitteln und hierdurch das Selbstwertgefihl und das
Vertrauen in die eigenen Fahigkeiten und beruflichen
Integrationsmdglichkeiten zu verbessern.

Inhalt Mit jeder teilnehmenden Person ist eine Kompetenzbilanzierung

durchzuflhren, die Potentiale der teilnehmenden Person sollen ausgelotet
werden, die teilnehmende Person die eigenen Starken und Ressourcen
erkennen und mobilisieren und lernen, vermeintliche Schwachen
umzudeuten. Wird erkennbar, aus welchen Grinden die dauerhafte
Integration bisher nicht gelungen ist, sind diese aufzugreifen und im Rahmen
des individuellen Einzelcoachings zu berticksichtigen.

Die Kompetenzbilanz ist fortlaufend zu aktualisieren um neue im Rahmen der
MaRnahme gewonnene Erkenntnisse einflieRen zu lassen. Die Kompetenz-
bilanzierung ist elementarer Bestandteil des Einzelcoachings und der Ent-
wicklung beruflicher Perspektiven. Hierbei sind auch die Potenziale fir wei-
tergehende Ziele, ggf. Zwischenziele herauszuarbeiten.

B.2.1.2 Orientierung und Aktivierung (O&A)

Gegenstand ist

« die Orientierung durch einen Uberblick Gber den Arbeitsmarkt sowie Informationen Uber die Anforde-
rungen und Arbeitsbedingungen in bestimmten Berufszweigen

o die Erarbeitung von eingliederungsrelevanten, tatigkeitsbezogenen Daten und Fakten

e Erarbeitung von realistischen Erwartungen

Durch die Teilnahme an der MalRnahme sollen die Eigenaktivitdten der Teilnehmenden geférdert und die
berufliche und regionale Mobilitat erweitert werden.

Teil 1 |

Uberblick (iber den aktuellen Arbeitsmarkt in der Region/bundesweit, ggf. europaweit sowie Ausblick auf
kiinftige Entwicklungen

Arbeitsbedingungen und Anforderungen in:

e Industrie und Handwerk

Pflege

Wirtschaft und Verwaltung

Hotel- und Gaststatten

Dienstleistung und Handel

sind im Uberblick darzustellen

Teil 2 |

Erhebung der personlichen und berufsrelevanten Daten soweit sie flr die Auftragserfillung notwendig
sind

Prifung der Aktualitdt/Anerkennung etwaiger Zertifizierungen und Qualifikationen

Starken- und Schwachenanalyse (inkl. Sozialkompetenz)

ggf. Feststellung der vorhandenen Deutschkenntnisse (je nach Struktur der Teilnehmenden)
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Zusammenfassende Feststellung der Eignung und Neigung (u. a. berufsfachliche Kenntnisse und Fer-
tigkeiten, Teamfahigkeit) und realistische Einschatzung der Eingliederungschancen

Teil 3 | begleitend zu den Teilen 1 - 2

individuelle Chancen auf dem Arbeitsmarkt

Starkung der Eigeninitiative und Motivation, positives Denken

Steigerung der beruflichen Mobilitat und Flexibilitat, insbesondere durch Darstellung alternativer Arbeits-
zeitmodelle und alternativer Beschéftigungsformen (Nutzung OPNV, Vereinbarkeit Familie und Beruf),
insbesondere auch durch Darstellung alternativer Beschaftigungsmaglichkeiten (u. a. Zeitarbeit, Selb-
standigkeit, Chancen Nebenverdienst und befristeter Beschaftigungsverhaltnisse)

Méglichkeiten der Arbeitssuche (Online-Angebote, Jobsuche der BA, Tagespresse etc.)

beraterische Hilfestellung zur Beseitigung individueller Hemmnisse; praktisches Aufzeigen von Optimie-
rungsmoglichkeiten hinsichtlich des Kommunikationsverhaltens, des Erscheinungsbildes und der Kor-
persprache

Informationen Uber Karriere und Weiterbildung

Die Lebenslage ,Karriere und Weiterbildung® liefert den Nutzenden eine bestmogliche Informationsbasis
fur ihre Entscheidungen zur beruflichen Weiterentwicklung, Planung der individuellen Karriere, zu Weiter-
bildungsmaéglichkeiten sowie zu Chancen im Rahmen der persénlichen Berufsentwicklung.

Der Auftragnehmer informiert die Teilnehmenden Uber die Mdglichkeiten dieses Online-Angebotes. An-
hand mindestens eines konkreten Berufes sind die einzelnen Informationsmaoglichkeiten darzustellen.

Der Auftragnehmer hat die Moglichkeit, sich tber die Funktionalitaten von Karriere und Weiterbildung unter
www.arbeitsagentur.de > Privatpersonen > Karriere und Weiterbildung zu informieren. Diese Funktionali-
taten werden laufend angepasst und optimiert. Der Auftragnehmer hat sich deshalb laufend und insbeson-
dere vor MaRnahmebeginn (iber Anderungen des bereitgestellten Online-Angebotes zu informieren und
diese bei der Vermittlung der Inhalte zu bertcksichtigen.

B.2.1.3 Abbau von allgemeinen Beschaftigungsbarrieren

Ziel ist die Verringerung bzw. Beseitigung verschiedener Eingliederungshemmnisse sowie die Herstellung

eines positiven Lern- und Arbeitsverhaltens der Teilnehmenden durch theoretische und praktische Lern-

Ubungen. Hierbei ist insbesondere auf folgende Schwerpunkte einzugehen:

e Mobilitdtsverhalten erproben und starken (aktive Nutzung OPNV, Informationsméglichkeiten wie Fahr-
plane kennen und nutzen, Pendelbereitschaft erhdhen).

e Aufzeigen von Entwicklungs- und Lebensperspektiven

e Optimierung des Erscheinungsbildes, allgemeine Hygiene- und Outfitberatung

e eigene Starken und Ressourcen erkennen und mobilisieren, vermeintliche Schwachen umdeuten

e Optimieren der Erreichbarkeit Telefon/Internet- Kontaktmoglichkeiten bei Bewerbungen, Termine ver-
einbaren

e Aufzeigen von Betreuungsmdglichkeiten flr Kinder, bei Bedarf Unterstlitzung bei der Suche, Verbes-
serung der Organisationsfahigkeit im Hinblick der Vereinbarkeit von Kind und Beruf

¢ Hausaufgabenbhilfe fur Kinder organisieren

e eigenes Verhalten in Stress-Situationen erkennen und erfahren, alternative Verhaltensweisen erproben

e Erlernen von Bewaltigungsstrategien fir konfliktreiche Situationen

¢ Umgang mit Wut, Enttduschung und Ruckschlagen reflektieren

e Gesprachssituationen in der Arbeitswelt erortern, Selbstprasentation/mit Persdnlichkeit iberzeugen

e Fahigkeit erlernen, mit belastenden Situationen wie z. B. Misserfolgen, Ungliicken, Notsituationen,

traumatischen Erfahrungen, Risikosituationen umzugehen

B.2.1.4 Bewerbungstraining

Zielsetzung Die Teilnehmenden sollen in die Lage versetzt werden, zielgerichtet nach ge-
eigneten Stellen zu suchen und sich erfolgreich zu bewerben. Dabei ist insbe-
sondere die Starkung von Eigenbemihungen der Teilnehmenden von beson-
derer Bedeutung einschlieBlich der Entwicklung von Selbstvermarktungs- und
Bewerbungsstrategien.

Inhalt Das Bewerbungstraining umfasst folgende Punkte:

e Madglichkeiten der Ausbildungsstellen- und Arbeitssuche (z. B. Online-An-
gebote, Tagespresse),

e Vermittlung der aktuellen Standards zur Erstellung von schriftlichen Be-
werbungsunterlagen,

e Erstellung eines vollstandigen, individuellen Satzes Bewerbungsunterla-
gen (inkl. Bewerbungsfoto, soweit die teilnehmende Person zugestimmt
hat) nach den aktuellen Standards, so dass die teilnehmende Person diese
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selbst je nach Stellenangebot neu erstellen kann

e Verbesserung der individuellen Bewerbungssituation (u. a. Verbesserung
des Erscheinungsbildes, allgemeine Hygiene- und Outfitberatung)

e Einlben von Gesprachs- und Bewerbungssituationen einschl. Selbstpra-
sentation

Der Auftragnehmer hat die Teilnehmenden im Umgang mit dem Portal der BA
zu unterstltzen und zur Nutzung der Funktionen zu beféahigen.

Sollte sich im Verlauf der Malnahme herausstellen, dass digitale Kompeten-
zen fehlen, die fir eine Nutzung des Portals der BA oder zum selbstandigen
Versand von Bewerbungen per E-Mail oder online erforderlich sind, ist die teil-
nehmende Person entsprechend zu befahigen.

Der teilnehmenden Person ist ein Satz seiner Bewerbungsunterlagen in Pa-
pierform und auf Datentrager (z. B. USB-Stick) auszuhandigen.

Damit die Teilnehmenden eigene aussagefahige Bewerbungsunterlagen er-
stellen kdnnen, hat der Auftragnehmer Materialien und Medien sowie einschla-
gige Fachliteratur in angemessenem Umfang und angemessener Qualitat/Ak-
tualitat bereitzustellen.

Informationen liber weitere Online-Angebote der Bundesagentur fiir Ar-
beit

Die Bundesagentur fiir Arbeit (BA) bietet ihrer Kundschaft mit einer Vielfalt an
Online-Angeboten (u. a. eServices und Informationsseiten) die Mdglichkeit,
ausgewabhlte Dienstleistungen auch online zu nutzen.

Der Auftragnehmer hat die Teilnehmenden Ubergreifend zum Aufbau der
Online-Angebote sowie zu ,BundID“ ,eServices®, .Karriere _und
Weiterbildung®“, ,Jobcenter-App“ sowie ,Jobsuche“ entsprechend zu
informieren.

Daruber hinaus hat der Auftragnehmer den Teilnehmenden die Vorteile der
eServices der BA zu vermitteln. Hierfur sind die bereitgestellten Arbeitsmittel
unter www.arbeitsagentur.de > Institutionen > Bildungsanbieter und
Bildungstrager > Downloads zu nutzen.

Der Auftragnehmer erlautert den Teilnehmenden allgemein innerhalb des
Portals der BA den Aufbau der Startseite zu jobcenter.digital. Dazu zahlt
insbesondere ein grober Uberblick (iber die einzelnen Informationskacheln und
deren Aufbau, Kundenanmeldung am Portal, die Nutzung der Zugangsdaten
sowie die Nutzung des Postfachservice und der Postfachnachrichten.

Fir die Ausfihrungen sind insgesamt max. zwei Stunden einzuplanen.

eServices im SGB |l

Mit den eServices kdnnen Kundinnen und Kunden jederzeit eine Vielzahl an
Jobcenter-Angelegenheiten  selbststdndig  online  erledigen z. B.
Postfachnachrichten schreiben, einen Antrag auf Ortsabwesenheit stellen,
Veranderungen mitteilen, Termine vereinbaren per Online-Terminverwaltung
(falls diese durch das Jobcenter genutzt wird) oder Antrdge auf
Eingliederungsleistungen stellen und bendtigte Unterlagen hochladen.

Der Auftragnehmer gibt den Teilnehmenden einen Uberblick Uber die
verfligbaren eServices. Dabei sollen am Beispiel von
Veranderungsmitteilungen (zu nutzen bei Anderungen in den Verhéltnissen
wie Mieterhéhungen und Arbeitsaufnahmen) allgemeine Informationen zu den
eServices vermittelt werden.

Der Auftragnehmer hat die Mdglichkeit, sich unter dem oben genannten Link
Uber die eServices zu informieren. Diese Funktionalitdten werden laufend
angepasst und optimiert.

Der Auftragnehmer hat sich deshalb laufend und insbesondere vor
MaRBnahmebeginn (ber Anderungen der bereitgestellten eServices zu
informieren und diese bei der Vermittlung der Inhalte zu beriicksichtigen.

Videokommunikation und Beratung

Manche gemeinsamen Einrichtungen bieten Ihren Kundinnen und Kunden die
Maoglichkeit, Beratungstermine per Video durchzufihren. Videotermine sind
ein zusatzliches Angebot. Der Auftragnehmer hat mit dem Bedarfstrager zu
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klaren, ob Videokommunikation vor Ort angeboten wird. In diesem Fall sind die
Teilnehmenden Uber dieses Angebot unter Zuhilfenahme des Kundenbooklets
.Mein Videotermin - In wenigen Schritten zu Ihrem Beratungsgesprach®, und
des Erklarvideos "Videotermin online vereinbaren" zu informieren. Das Kun-
denbooklet ist unter dem Pfad www.arbeitsagentur.de > Institutionen > Bil-
dungsanbieter und Bildungstrdger > Downloads und das Erklarvideo auf dem
BA Youtube-Kanal (https://www.youtube.com/@Bundesagentur/videos) zu fin-
den. Die Funktionalitdten der Videokommunikation werden laufend angepasst
und optimiert. Der Auftragnehmer hat sich deshalb laufend und insbesondere
vor MaRRnahmebeginn tber Anderungen des bereitgestellten Online-Angebo-
tes zu informieren und diese bei der Vermittlung der Inhalte zu berlcksichtigen.

B.2.1.5 Bewerbungscoaching

Das Bewerbungscoaching soll die Eigenbemihungen der Teilnehmenden unterstiitzen und mindestens
folgende Punkte enthalten:

Einzelcoaching:

Analyse des bisherigen Bewerbungsverhaltens und der Bewerbungsunterlagen

Konstruktiv und kritische Reflektion bisheriger Aktivitdten der Bewerberin/ des Bewerbers

Analyse fehlgeschlagener Bewerbungen und Vorstellungsgesprache

Abklarung des Potentials der Bewerberin/ des Bewerbers, Erarbeitung realistischer beruflicher Per-
spektiven sowie evtl. bestehender alternativer Berufsmoglichkeiten

Starkung der Eigeninitiative und Motivation

Entwicklung und Aktualisierung von Selbstvermarktungsstrategien

Training des individuellen adaquaten Bewerbungsverhaltens (Aufzeigen von Optimierungsmaoglichkei-
ten hinsichtlich des Kommunikationsverhaltens, des Outfits und der Kérpersprache, der Gesprachsfih-
rung mit entsprechender technischer Unterstitzung etc.) Bei Einwilligung der teilnehmenden Person:
Durchfiihrung eines videogestltzten Rollenspiels.

B.2.1.6 Informationen rund um das Sozialversicherungsrecht/Arbeitsrecht

Inhalt: Allgemeine Informationen zum Sozial- und Arbeitsrecht, u. a.:

e SGBIllundll
o Aufgaben und Strukturen der Agenturen fiir Arbeit/JobCenter (Infor-
mationsmaterial wird nach Zuschlagserteilung durch den Bedarfstra-
ger zur Verfliigung gestellt)
o Erlautern des Prinzips ,Fordern und Fordern®
o Leistungen der aktiven Arbeitsmarktférderung
e SGBVI
o Informationen zum Rentenanspruch inkl. Vorteilsiibersetzung fiir die
Ausweitung der bestehenden Beschaftigung
e Arbeitsrecht
o Verhalten gegeniber Kolleginnen/Kollegen, Vorgesetzten, Auszubil-
denden etc.
Verhalten bei Fehlzeiten
Elemente aus dem Arbeitsvertrag
Rechte und Pflichten in einem Arbeitsverhaltnis
Arbeitszeitmodelle
Vorteilslbersetzung reguldrer Beschaftigungsverhaltnisse

O O O O O
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B.2.1.7 Information zur Ausweitung eines Minijobs in eine versicherungspflichtige Beschaftigung

Zielsetzung

Teilnehmende an der MalRnahme sollen fur die Ausweitung bzw. Umwand-
lung bestehender (geringflgiger) Beschaftigungen in versicherungspflichtige
Beschaftigung, die langfristige und nachhaltige Integration sowie die Beendi-
gung bzw. Verringerung der Hilfebedurftigkeit/ Beendigung der Arbeitslosigkeit
motiviert werden.

Inhalt

Basisinformationen Minijob

e Auswirkungen auf den gesetzlichen Rentenanspruch/Aufstockung der
Rentenversicherungsbeitrage

Minijob im Privathaushalt

Verdienstgrenzen

Mehrere Minijobs

Kombination Hauptberuf und Minijob

Argumente fir die Umwandlung des Minijobs in versicherungspflichtige
Beschaftigung

Vorhandene Beschaftigungsmodelle sollen reflektiert und Moglichkeiten auf-
gezeigt werden, die Arbeitszeiten ihrer aktuellen Beschaftigungsverhaltnisse
zu erhdhen bzw. alternative Beschaftigungen aufzunehmen.

Hierzu gehdrt auch, die Teilnehmenden bei der konkreten Umsetzung zu un-
terstitzen und zu begleiten.

B.2.1.8 Perspektivwechsel bei Selbstandigkeit

Zeigt sich, dass der Selbstandige mit seiner Geschaftsidee am Markt nicht bestehen kann, dient die For-
dereinheit ,,Perspektivwechsel“ dazu, ihn vor Schaden zu bewahren und ihm Hilfestellungen/Informatio-
nen zu geben, die hauptberufliche Selbstéandigkeit geordnet wieder aufzugeben. Dies beinhaltet im We-
sentlichen die Information zu Beratungsstellen (bei finanziellen, psychosozialen, sozialen o. &. Problemla-
gen) und eine Vorteilsibersetzung mit dem Ziel der Steigerung der Motivation zur Nutzung von Hilfeein-

richtungen.

B.2.1.9 MaRnahmeteile bei einem Arbeitgeber

Zielsetzung

Durch die Erprobung unter den realen Bedingungen des Arbeitsmarktes kon-

nen in Abhangigkeit von der individuellen Ausgangssituation der Teilnehmen-

den insbesondere folgende Ziele verfolgt werden:

- Gewinnen von Erkenntnissen zur individuellen Belastbarkeit und zur Eig-
nung bzw. Realisierbarkeit der angestrebten Beschaftigung,

- Uberpriifung und Verbesserung der beruflichen Kenntnisse und Fertigkei-
ten,

- Prufung der Eignung fur eine Beschaftigung beim jeweiligen Betrieb und
Abklarung der Ubernahmechancen,

- Erhdhung der Integrationschancen in den Arbeitsmarkt.

Die Vermittlung in eine betriebliche Erprobung wird fiir jeden Teilnehmenden

angestrebt, sofern arbeitsmarktliche Ressourcen erkennbar sind und keine

schwerwiegenden gesundheitlichen oder anderen Einschrankungen dem ent-

gegenstehen.

Inhalt

MaRnahmeteile bei einem Arbeitgeber sind nicht Bestandteil des person-
lichen Zeitbudgets und konnen erganzend durchgefiihrt werden. Wah-
rend einer betrieblichen Erprobung ist das Coaching, angepasst auf die be-
trieblichen Gegebenheiten, weiterzufuihren. Diese Coachingzeiten werden auf
das personliche Zeitbudget angerechnet.

Die MalBnahmeteile bei einem Arbeitgeber kdnnen bis zu sechs Wochen be-
tragen.

Der Auftragnehmer akquiriert die entsprechenden betrieblichen Mdglichkeiten

und Ubernimmt die Gewahrleistung fir die ordnungsgemafie Durchflihrung.

Hierzu gehort insbesondere

o die Gewahrleistung angemessener Arbeitsbedingungen,

o die Sicherstellung einer persénlichen Betreuung durch den Auftragnehmer
einmal wichentlich im Rahmen des Einzelcoachings und

e eine individuelle Vor- und Nachbereitung der betrieblichen Erprobung.
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Ubungseinrichtungen wie Ubungsfirmen oder -werkstatten diirfen dabei nicht
anstelle der Malinahmeteile bei einem Arbeitgeber herangezogen werden.
MaRnahmeteile bei einem Zeitarbeitsunternehmen sind nur dann zulassig,
wenn sie nicht beim Entleiher erfolgen. Die Durchfiihrung beim Arbeitgeber
darf nicht dazu genutzt werden, urlaubs- oder krankheitsbedingte Ausfalle oder
betriebliche Spitzenbelastungen aufzufangen.

Die fachliche Anleitung der Teilnehmenden ist durch den Betrieb sicherzustel-
len, der eine verantwortliche Mitarbeiterin/ einen verantwortlichen Mitarbeiter
zu bestimmen hat. Dem Auftragnehmer obliegt weiterhin die Betreuung der
Teilnehmenden, der hierfir ebenfalls eine verantwortliche Mitarbeiterin/ einen
verantwortlichen Mitarbeiter zu benennen hat. Von dem im Leistungsverzeich-
nis/Losblatt vorgegebenen MaRnahmeort kann fiir die Durchfiihrung von Maf3-
nahmen bei einem Arbeitgeber abgewichen werden. Der Durchflihrungsort
muss im Tagespendelbereich der teiinehmenden Person liegen.

Die Durchfiihrung fir eine teilnehmende Person bei mehreren Arbeitgebern ist
mdglich.

Zwischen Auftragnehmer, Betrieb und teilnehmender Person ist vor Beginn
eine Vereinbarung abzuschlieen (siehe Muster unter unter www.arbeitsagen-
tur.de > Institutionen > Ausschreibungen fir Arbeitsmarktdienstleistungen
(AMDL) > Vordrucke fur die Vertragsausfuhrung ,Standard® > Bereich Aktivie-
rung / berufliche Eingliederung.

Die Ergebnisse der betrieblichen Erprobung sind in Form einer aussagefahi-
gen Bescheinigung durch den Auftragnehmer vorzubereiten und durch den Be-
trieb gegenzuzeichnen.

B.2.1.10 Vermittlung/Stabilisierung

Die Vermittlung in versicherungspflichtige Beschaftigung umfasst:

e gezielte Akquise freier Arbeitsplatze fiir den Kreis der Teilnehmenden und

e  Zusammenflhrung von Arbeitgebern und Teilnehmenden sowie

e Unterstitzung bei dem gezielten Bewerbungsprozess. Mit ausdriicklichem Einverstandnis der teil-
nehmenden Person kann eine Begleitung durch den Auftragnehmer zu Terminen zur Vorstellung
bei einem Arbeitgeber erfolgen. Die Begleitung dient zur Unterstiitzung der teilnehmenden Person,
um die Fahigkeiten und Fertigkeiten sowie die persodnlichen Starken der teilnehmenden Person zu
vermitteln. Termine zur Vorstellung bei einem Arbeitgeber in Begleitung eines Jobcoaches sind Be-
standteil des persdnlichen Zeitbudgets. Hierbei ist grundsatzlich nicht von einer gemeinsamen An-
reise, sondern von einem Treffpunkt beim oder in der Nahe des Arbeitsgebers auszugehen.

Grundsatz

Bei der Durchfihrung der Vermittlung hat der Auftragnehmer insbesondere die Grundsatze der §§ 35 und
36 SGB lll zu beachten. Den Teilnehmenden sind schnellstmdglich passgenaue Vermittlungsvorschlage
initiativ zu unterbreiten. Es ist zu gewahrleisten, dass damit die erwartete Anzahl an Vermittlungen erreicht
werden kann.

Neutralitét des Auftragnehmers

Fir eine erfolgreiche Vermittlung muss der Auftragnehmer als ,Dritter im Kontakt mit der teiinehmenden
Person und dem Arbeitgeber aktiv den Abschluss des Arbeitsvertrages herbeigefiihrt haben (entspricht
dem sog. Vermittlungsmakler des BGB). Der Auftragnehmer muss unabhéangig sein und darf somit mit dem
Arbeitgeber weder rechtlich, wirtschaftlich noch persénlich verflochten sein.

Vermittlungsvergitung
Vergutet werden erfolgreiche Vermittlungen des Auftragnehmers.

Vermittlung
Eine Vermittlung liegt vor, wenn teilnehmende Person und Arbeitgeber durch den Auftragnehmer

zusammengefihrt wurden und daraus der Abschluss eines Arbeitsvertrages erfolgt. Dies gilt auch, wenn
die Vermittlungsbemihungen im Ergebnis zur Aufnahme einer versicherungspflichtigen betrieblichen
Ausbildung oder einer betrieblichen Umschulung fiihren. Eine Beschaftigung, die sich eine teilnehmende
Person selbst gesucht hat, ist keine Vermittlung des Auftragnehmers.

Aufnahme der Vermittlungstatigkeit:
Die Aufnahme der Vermittlungstatigkeit erfolgt als Leistungspflicht i. S. d. der Vertragsbedingungen unmit-
telbar nach Eintritt der jeweiligen teilnehmenden Person in die Malinahme.
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Vermittlungserfolg

Diese Vermittlung ist dann erfolgreich, wenn das vermittelte versicherungspflichtige
Beschaftigungsverhaltnis aufgenommen wurde und mindestens sechs Wochen ununterbrochen
bestanden hat. Zeiten ohne Arbeitsentgelt zahlen als unschadliche Unterbrechung, verlangern jedoch den
sechswochigen Zeitraum.

Die Beschéaftigungsaufnahme muss im Zeitraum der individuellen Teilnahmedauer der teilnehmenden
Person liegen. Deshalb ist es notwendig, dass die Malnahmeteilnahme, d. h. die Betreuung der
teilnehmenden Person durch den Auftragnehmer auch nach Abschluss des Arbeitsvertrages bis zur
Beschéaftigungsaufnahme fortgefuhrt wird.

Das versicherungspflichtige Beschaftigungsverhaltnis muss mindestens 15 Stunden wdchentlich
umfassen.

Gleichgestellt sind versicherungspflichtige Beschaftigungen mit einer Arbeitszeit von mindestens 15
Stunden wochentlich in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens tber den Europaischen Wirtschaftsraum.

Nicht vergutet wird die Vermittlung:

¢ in ein Beschaftigungsverhalinis, das nicht den gesetzlichen Bestimmungen entspricht oder gegen die
guten Sitten verstoft. In diesem Zusammenhang ist auch das Mindestlohngesetz zu beachten.

e in ein Beschaftigungsverhaltnis, das von vornherein auf eine Dauer von weniger als drei Monaten
begrenzt ist,

¢ in ein Beschaftigungsverhaltnis, welches bei einem friiheren Arbeitgeber begriindet wird, bei dem die
teilnehmende Person wahrend der letzten vier Jahre vor Aufnahme der Beschéaftigung mehr als drei
Monate lang versicherungspflichtig beschaftigt war; dies gilt nicht, wenn es sich um die befristete
Beschaftigung besonders betroffener schwerbehinderter Menschen handelt.

e in ein auBerbetriebliches Ausbildungsverhaltnis,

¢ in eine Einstiegsqualifizierung (EQ) nach § 54a SGB llI

e in ein Arbeitsverhaltnis bei einem Arbeitgeber in der Schweiz (innerstaatliche Regelungen der

Schweiz),

in eine versicherungsfreie Beschaftigung nach § 27 SGB III,

in einen Mini-Job nach § 8 SGB |V,

in den Bundesfreiwilligendienst,

in ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ),

in ein Freiwilliges Okologisches Jahr (FOJ),

in eine Arbeitsgelegenheit nach dem SGB I,

in ein Beschaftigungsverhaltnis, das im Rahmen des § 16e SGB Il oder § 16i SGB Il gefoérdert wird,

in ein Beschaftigungsverhaltnis der teilnehmenden Person beim Auftragnehmer selbst oder im Tochter-

/ Mutter- Schwesterunternehmen (Legaldefinition § 290 Abs. 1 HGB),

e in ein Beschéaftigungsverhaltnis bei einem Arbeitgeber, mit dem der Auftragnehmer rechtlich,
wirtschaftlich oder persénlich verflochten ist.

Fir die Zahlung der Vermittlungsverguitung hat der Auftragnehmer den Nachweis Uber die erfolgreiche
Vermittlung gemaf den Vertragsbedingungen zu fiihren.

Stabilisierung der Beschaftigungsaufnahme

Der Auftragnehmer hat wahrend der ersten sechs Monate nach Aufnahme einer Beschaftigung durch die
teilnehmende Person eine Nachbetreuung zur Stabilisierung der vermittelten Beschaftigung durchzufiih-
ren. Diese konzentriert sich insbesondere auf die Begleitung und die Konfliktintervention sowie den Moti-
vationserhalt, um Beschaftigungsabbriiche zu verhindern. Die Nachbetreuung umfasst auch Informationen
zum Thema Arbeitsunfahigkeit im Beschaftigungsverhaltnis.

Die nachgehende Betreuung setzt voraus, dass die teilnehmende Person einverstanden ist und der even-
tuell notwendigen Kontaktaufnahme mit ihrem Arbeitgeber zustimmt. Es handelt sich um eine Unterstut-
zungsleistung fir die teilnehmende Person, die aktiv zu unterbreiten ist. Die Aktivitdten wahrend der Stabi-
lisierungsphase sind zu dokumentieren.

Fir die in der MalRnahme erfolgreich vermittelten Teilnehmenden ist die Stabilisierung durch den Auftrag-
nehmer zu leisten und mit der Vermittlungsvergltung abgegolten.

Stand: 05.02.2026 201-26-45ind-60085 Seite 24 von 24



	B_Leistungsbeschreibung
	B.1 Allgemeine und produktbezogene Rahmenbedingungen
	B.1.1 Beschreibung der Maßnahme (Zielsetzung und Einführung)
	B.1.2 Teilnehmende
	B.1.3 Zeitlicher Umfang
	B.1.4 Personal
	B.1.4.1 Allgemeine Regelungen
	B.1.4.2 Besondere Regelungen

	B.1.5 Räumlichkeiten und Ausstattung
	B.1.5.1 Allgemeine Regelungen
	B.1.5.2 Besondere Regelungen
	B.1.5.3 Datenschutzrechtliche Regelungen

	B.1.6 Durchführung der Maßnahme
	B.1.7 Rahmenvertrag
	B.1.8 Vergütung/Angebotspreis
	B.1.8.1  Fahrkosten und Kinderbetreuungskosten

	B.1.9 Umsatzsteuerregelung

	Anlage zu B.1.4
	B.2 Inhalte der Maßnahme und deren Qualitätsstandards
	B.2.1 Fördereinheiten
	B.2.1.1 Kompetenzbilanzierung
	B.2.1.2 Orientierung und Aktivierung (O&A)
	B.2.1.3 Abbau von allgemeinen Beschäftigungsbarrieren
	B.2.1.4 Bewerbungstraining
	B.2.1.5 Bewerbungscoaching
	B.2.1.6 Informationen rund um das Sozialversicherungsrecht/Arbeitsrecht
	B.2.1.7 Information zur Ausweitung eines Minijobs in eine versicherungspflichtige Beschäftigung
	B.2.1.8 Perspektivwechsel bei Selbständigkeit
	B.2.1.9 Maßnahmeteile bei einem Arbeitgeber
	B.2.1.10 Vermittlung/Stabilisierung



